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Einleitung 
 

1. Allgemeines 
 

1.1 Bedeutung und Inhalt der Bemerkungen 
 
Nach Art. 56 Abs. 5 der Landesverfassung (LV) hat der Landesrech-
nungshof Schleswig-Holstein (LRH) das Ergebnis seiner Prüfungen jähr-
lich gleichzeitig dem Landtag und der Landesregierung zu übermitteln. 
 
Auf diese Informationen des unabhängigen Verfassungsorgans LRH ist ins-
besondere der Landtag angewiesen. Die Bemerkungen bilden neben der 
Haushaltsrechnung des Finanzministeriums und dem (jeweils zusammen 
mit den Bemerkungen veröffentlichten) Bericht des LRH zur Haushalts-
rechnung die Grundlage für die Entscheidung des Parlaments über die 
Entlastung der Landesregierung (Art. 55 Abs. 2 LV). 
 
Da sich die Bemerkungen nicht auf ein bestimmtes Haushaltsjahr bezie-
hen (§ 97 Abs. 3 LHO), berichtet der LRH in den Bemerkungen überwie-
gend über aktuelle Prüfungsergebnisse, um dem Landtag Gelegenheit zu 
geben, rechtzeitig Konsequenzen aus finanzwirksamen Vorfällen zu zie-
hen. 
 

1.2 Zusammensetzung des Senats 
 
Über den Inhalt der Bemerkungen entscheiden die Mitglieder des LRH kol-
legial als Senat. Den Vorsitz im Senat führt der Präsident. Der Senat des 
LRH war im Zeitpunkt der Beschlüsse über die Bemerkungen 2003 wie 
folgt besetzt: 
 
 Präsident Dr. Gernot Korthals (bis 31.01.2003) 
 Vizepräsident  Klaus Qualen 
 Ministerialdirigentin Elke Siebenbaum 
 Ministerialdirigent Dr. Ulrich Eggeling 
 Ministerialdirigent Claus Asmussen  
 Ministerialdirigent Dieter Pätschke 
 

1.3 Prüfungsverfahren 
 
Das Prüfungsverfahren gliedert sich in verschiedene Arbeitsphasen; es 
beginnt mit der Arbeitsplanung und endet mit der Mitteilung des Prüfungs-
ergebnisses an die zuständige Stelle (§ 96 LHO) und der anschließenden 
Erwiderung und Erörterung des Prüfungsergebnisses bzw. mit dem als 
Bemerkungen bezeichneten Bericht an den Landtag (§ 97 LHO). 
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Die Bemerkungen enthalten das zusammengefasste Prüfungsergebnis. 
Die Entwürfe der Bemerkungsbeiträge sind den zuständigen Ministerien 
jeweils zuvor zur Stellungnahme zugeleitet worden. Falls Ergänzungen zu 
den Sachverhalten oder abweichende Auffassungen vorgetragen worden 
sind, kommt dies in den Bemerkungen zum Ausdruck.  
 
Der LRH kann keine Weisungen erteilen, seine nicht justiziablen Prü-
fungsergebnisse zu vollziehen. Er sucht deshalb den Dialog mit den ge-
prüften Stellen und Aufsichtsbehörden, um durch Argumente zu überzeu-
gen. In diesem Zusammenhang präsentiert und erläutert der LRH bei Be-
darf auch der Öffentlichkeit seine Bemerkungen, Sonderberichte und Gut-
achten im Rahmen von Pressekonferenzen, Pressemitteilungen und Inter-
views.  
 
Der LRH ist ein unabhängiges Verfassungsorgan. Seine Mitglieder genie-
ßen den Schutz richterlicher Unabhängigkeit. Einflussnahmen und Einwir-
kungen auf seine Tätigkeit durch Parlament oder Regierung sind mit Art. 
57 Abs. 1 S. 2 LV unvereinbar. Der LRH ist berechtigt, eigenverantwortlich 
und unabhängig von Dritten die Öffentlichkeit und die Presse über seine 
Prüfungsergebnisse zu informieren. Der Zugang des LRH zur Öffentlich-
keit ist ein wichtiges Element des demokratischen Staatsgefüges. 
 

1.4 Euroumstellung 
 
Mit der Einführung des Euro zum 01.01.2002 hat der LRH in seinen Veröf-
fentlichungen die Darstellung von Währungsangaben umgestellt. Beträge 
und Vergleichslinien werden in Euro ausgewiesen. Soweit sich Aussagen 
auf Prüfungsfeststellungen aus Vorjahren beziehen, werden diese zur 
besseren Vergleichbarkeit mit den Unterlagen der Verwaltung zusätzlich in 
DM ausgewiesen. Bei der Umrechnung von DM-Beträgen in Euro-Beträge 
kann es gelegentlich zu geringfügigen Rundungsdifferenzen kommen.  
Die Feststellungen des LRH zur Haushaltsrechnung 2001 werden abwei-
chend jedoch in DM ausgedrückt, da auch die vom Finanzminister vorge-
legte Haushaltsrechnung und Vermögensübersicht für das Haushaltsjahr 
20011 DM-Beträge verwendet.  

 

                                                      
1 Landtagsdrucksache 15/2248 vom 07.11.2002. 
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2. Entlastung des LRH 
 
Die Rechnung des LRH wird vom Landtag geprüft, der auch über die Ent-
lastung beschließt (§ 101 LHO). 
Der Landtag hat dem LRH zuletzt am 13.07.2001 einstimmig Entlastung 
für das Haushaltsjahr 1999 erteilt1. 
 
 

3. Auswirkungen der Prüfungstätigkeit des LRH 
 
Mit dem Ergebnisbericht 2002 hat der LRH erneut einen umfassenden 
Überblick darüber gegeben, was aus den Bemerkungen und Sonderbe-
richten wurde, die er insbesondere in den Jahren 1999 bis 2001 dem 
Landtag, der Landesregierung und der Öffentlichkeit vorgestellt hatte. Der 
Bericht hat bestätigt, dass die Umsetzungsquote der Vorschläge des LRH 
erfreulich hoch ist, wenn auch viele der Empfehlungen erst nach zunächst 
ablehnender Haltung mit zeitlichem Abstand akzeptiert werden.  
Der Bericht macht aber auch deutlich, dass noch lange nicht alle Einspar-
potenziale ausgeschöpft sind. Allein aus dem Ergebnisbericht 2002 ergibt 
sich ein Einsparvolumen von mehr als 150 Mio. €. Die weitere konsequen-
te Nutzung der vorhandenen Einsparmöglichkeiten sowie die rechtzeitige 
und vollständige Realisierung aller Einnahmen des Landes sind daher un-
erlässliche Beiträge zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung.  

 
 

4. Besondere Prüfungsfälle und Sonderberichte 
 

4.1 Besondere Prüfungsfälle 
 
4.1.1 Stellungnahme zum Haushaltsentwurf 2003 

 
Der LRH hat am 06.11.2002 im Rahmen seiner Beratungsfunktion dem  
Finanzausschuss eine Analyse des Haushaltsentwurfs 2003 und der  
Finanzlage des Landes vorgelegt.  
 
Die negative Entwicklung der Finanzen des Landes hält unverändert an. 
Konzepte und Perspektiven für eine Umkehr sind nicht zu erkennen. Statt-
dessen wird der Weg in eine immer höhere Staatsverschuldung fast unge-
bremst fortgesetzt. Nach wie vor wird Landesvermögen veräußert, um lau-
fende Ausgaben zu finanzieren. Dennoch gelingt es nur knapp, einen aus-
geglichenen Haushalt vorzulegen. Die Steuermindereinnahmen der Steu-
erschätzung im November 2002 haben den Entwurf 2003 zusätzlich er-
heblich belastet. Dies darf nicht zum Anlass genommen werden, den Aus-

                                                      
1  Plenarprotokoll 15/37, S. 2808. 
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weg in einer weiteren Neuverschuldung zu sehen. Es ist höchste Zeit, die 
Ausgaben des Landes seinen Einnahmen anzupassen. Wie dies bewerk-
stelligt werden kann, dafür gibt der LRH in seinen Bemerkungen Jahr für 
Jahr Empfehlungen. 
 

4.1.2 Effizienz richterlicher Tätigkeit 
 
Das ursprüngliche Ziel des LRH, in enger Abstimmung mit dem Justizmi-
nisterium und den Vertretern der organisierten Richterschaft eine gemein-
same Untersuchung der Effizienz richterlicher Tätigkeit in ausgewählten 
Bereichen der ordentlichen Gerichtsbarkeit durchzuführen, wird derzeit 
nicht weiter verfolgt. Nach zahlreichen Gesprächen zwischen Justiz und 
LRH hat die Stellungnahme der Justizministerin vom 25.03.2002 deutlich 
gemacht, dass ein gemeinsamer Prüfungsansatz zurzeit nicht gefunden 
werden kann. 
 
Denn sowohl innerhalb der Richterschaft als auch zwischen den Rich-
terinnen und Richtern und dem Justizministerium bestehen sehr unter-
schiedliche Vorstellungen über Ausgestaltung und Durchführung des Un-
tersuchungsvorhabens. Die organisierte Richterschaft schlug dabei in  
einem Arbeitspapier vor, unter der Federführung des Justizministeriums 
eine Untersuchung der richterlichen Effizienz durchzuführen und sie in den 
Gesamtzusammenhang der laufenden Modernisierungsbemühungen des 
Justizministeriums einzubringen. Diesen neuen Ansatz wird der LRH mit 
Interesse verfolgen. 
 
Mit dieser Weichenstellung der Justizvertreter ist aber auch klargestellt, 
dass die Untersuchung des LRH, die eine Beteiligung von Justizministe-
rium und organisierter Richterschaft vorsah, im bisher vorgesehenen 
Rahmen derzeit nicht durchführbar ist. Zum einen wird der von der Justiz-
ministerin beschriebene Abstimmungsbedarf innerhalb der Richterschaft 
einerseits und zwischen Richterschaft und Justizministerium andererseits 
nach den bisherigen Erfahrungen noch eine nicht unerhebliche Zeitspanne 
in Anspruch nehmen. Zum anderen zeigten die vorgelegten Konzeptan-
sätze der Justiz ein gänzlich anderes Verständnis sowohl vom Gegen-
stand der Untersuchung als auch von der Aufgabenverteilung unter den 
Beteiligten. Mit der sachlichen Unabhängigkeit des LRH und der persönli-
chen Unabhängigkeit seiner Mitglieder ist dies jedoch nicht vereinbar. Der 
LRH hat in den zahlreichen Vorgesprächen stets seine Bereitschaft erklärt, 
Anregungen und Änderungswünsche der Justizvertreter in sein Untersu-
chungskonzept aufzunehmen, um zu einer konsensualen Lösung zu ge-
langen. Er kann aber die Auswahl des Prüfungsgegenstands, die Prü-
fungsdurchführung und insbesondere seine Prüfungsfeststellungen nicht 
von Mehrheitsentscheidungen im Rahmen einer wie auch immer besetzten 
Lenkungs- oder Arbeitsgruppe abhängig machen. Ein solches Vorgehen 
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würde seinem verfassungsrechtlichen Auftrag, die Haushalts- und Wirt-
schaftsführung des Landes zu überwachen und bei Bedarf beratend tätig 
zu werden, nicht gerecht.  
 
Der LRH wird die Modernisierungsbemühungen unter der Federführung 
des Justizministeriums zur gegebenen Zeit gern beratend begleiten, wenn 
dies gewünscht wird. Bis zu diesem Zeitpunkt wird er im Bereich der Justiz 
weitere Prüfungserfahrungen sammeln. Die Prüfung Kostenentwicklung 
und Umstrukturierungsmaßnahmen in der schleswig-holsteinischen Ver-
waltungsgerichtsbarkeit hat der LRH inzwischen durchgeführt (s. Nr. 29). 
 

4.1.3 Modernisierung der Haushaltswirtschaft 
 
Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 09.01.2003 beschlossen, 
das Thema Reformvorhaben im Haushaltsbereich eingehend und umfas-
send in einer gesonderten Sitzung am 13.02.2003 zu erörtern. Zur Vorbe-
reitung dieser Sitzung hat der LRH im Rahmen seiner Beratungsfunktion 
nach § 88 Abs. 3 LHO den Beitrag Einführung der Kosten- und Leistungs-
rechnung in der Landesverwaltung (s. Nr. 17)1 vorab übersandt und dar-
über hinaus eine Stellungnahme zum Reformprozess in Schleswig-
Holstein2 vorgelegt. 
 
Der LRH steht dem Reformprozess des Landes positiv gegenüber und 
sieht in den neuen Steuerungsinstrumenten eine Chance,  
• die Kosten des Landes transparent zu machen,  
• die Steuerung des Haushalts zu intensivieren und zu verbessern sowie 

damit 
• eine wirtschaftliche Verwendung der Einnahmen des Landes sicherzu-

stellen.  
 
Bereits heute steht jedoch fest, dass eine Modernisierung der Haushalts-
wirtschaft die finanziellen Probleme des Landes nicht lösen kann.  
 
Der LRH hat den Anfang der 90er-Jahre eingeleiteten Modernisierungs-
prozess konstruktiv kritisch begleitet.3 Er betrachtet die einzelnen Entwick-
lungsstufen und Instrumente  
• Modellprojekte gem. § 10 a LHO, 
• Kosten- und Leistungsrechnung, 
• Controlling sowie  
• Zielbildung und Zieldefinition  

                                                      
1 Umdruck 15/3022 vom 15.01.2003 (wurde in die Beratung am 13.02.2003 nicht einbezo-

gen).  
2 Umdruck 15/3023 vom 07.02.2003. 
3 Vgl. Bemerkungen 1999 des LRH, Nr. 9. 
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als Hilfsmittel im Rahmen der Modernisierung des Haushaltswesens, die 
insgesamt die geplante outputorientierte Budgetierung vorbereiten und 
ermöglichen sollen.  
 
Ein Gesamtkonzept für die neue Steuerung des Haushalts und das Zu-
sammenspiel der einzelnen Instrumente Kosten- und Leistungsrechnung, 
Controlling, Berichtswesen in einer outputorientierten Budgetierung steht 
noch aus. Dies betrifft alle Phasen der Haushaltsführung:  
• Aufstellung des Haushalts, 
• Vollzug des Haushalts, 
• Jahresabschluss und 
• Rechnungslegung. 
 
Insbesondere die Rolle des Parlaments und das Zusammenwirken zwi-
schen Regierung und Parlament sind noch klärungsbedürftig. So darf ein 
künftiger Nutzen der neuen Instrumente nicht nur aufseiten der Exekutive 
zulasten des Parlaments und dessen Budgetrechts erreicht werden.  
 
In einem neuen Steuerungsmodell sind im Rahmen der Zielbildung und 
damit der Definition politischer Ziele verbindliche Aufgabenpläne und Ziel-
vorgaben des Parlaments für die Regierung zu treffen. Dies erfordert lang-
fristige Aufgaben- und Finanzplanungen, die im Gegensatz zur bisherigen 
Rechtslage vom Parlament verabschiedet werden müssten. Es ist mit dem 
parlamentarischen Budgetrecht nicht vereinbar, dass die Exekutive selbst 
Sach- und Personalmittel bindet, ohne das Parlament bei der Zielbildung 
und Zieldefinition einzubinden. Die Ziele und damit das Aufgabenspekt-
rum, also die Kernaufgaben des Staates, kann nur das Parlament vorge-
ben.  
 
Der LRH hat vorgeschlagen, die bisherigen Entwicklungen und Konzepte 
kritisch auf ihr Zusammenwirken hin zu untersuchen und sie in einem Ge-
samtkonzept zusammenzuführen. Um Datenfriedhöfe zu vermeiden und 
die notwendige Akzeptanz bei den Beschäftigten der Landesverwaltung zu 
fördern, hat der LRH weiter empfohlen, das Zusammenwirken aller Mo-
dernisierungsinstrumente in einer kameral buchenden, überschaubaren 
Dienststelle als Musterbehörde zu erproben.  
 

4.2 Sonderbericht Bilanz der Modernisierung 
 
Nach 10 Jahren der Verwaltungsmodernisierung der Landesregierung hat 
es der LRH für angebracht gehalten, Bilanz zu ziehen. Das Ergebnis der 
Prüfung hat er in einem Sonderbericht Reformvorhaben der Landesregie-
rung; Bilanz der Modernisierung am 26.11.2002 veröffentlicht.  
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Die Landesregierung hat im Zeitraum 1993 bis 2001 rd. 91 Mio. € für die 
Modernisierung der Verwaltung ausgegeben, davon rd. 74 Mio. € für Maß-
nahmen zur Verbesserung der IT-Infrastruktur. Dabei wurden die Perso-
nalkosten noch nicht berücksichtigt. 
 
Die Antwort auf die Frage, ob die Landesverwaltung Schleswig-Holstein 
durch die vielfältigen Reformmaßnahmen tatsächlich moderner geworden 
ist, konnte in Ermangelung einer „Eröffnungsbilanz“ nicht beantwortet wer-
den. Um zukünftige Reformvorhaben bewerten zu können, bedarf es vor-
heriger Kosten-Nutzen-Analysen und anschließender belastbarer Evaluie-
rungen. 
 
Der LRH vermisst politische Entscheidungen zur Definition der notwendi-
gen Kernaufgaben des Staates. Durchgreifende Strukturentscheidungen 
zur Verschlankung der staatlichen Verwaltung und zur Aufgabenbünde-
lung sind, mit Ausnahme der Behördenstrukturreform, mit der die Landes-
regierung einen richtigen - aber nicht ausreichenden - Weg eingeschlagen 
hat, nicht getroffen worden. Damit sind wesentliche Meilensteine der Mo-
dernisierung der Landesverwaltung bis heute nicht verwirklicht.  
 
Verwaltungsreform ist kein Selbstzweck, losgelöst von Bedarfsermittlun-
gen und Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen. Es ist notwendig, bei der Ver-
waltungsreform wieder bewährte zentrale Bestimmungen der LHO in den 
Mittelpunkt zu stellen. Außerdem ist es erforderlich, die einzelnen Vorha-
ben und ihre Vernetzung untereinander und ihre Verschränkung mit ande-
ren Maßnahmen konsequenter darzustellen. Das heißt auch, dass die 
einmal als erforderlich erachtete Reihenfolge von Prozessen durch- und 
eingehalten wird. 
 
Der LRH verkennt nicht, dass in einzelnen Bereichen der Modernisierung 
auch Erfolge zu verzeichnen sind. Aber auch bei den erfolgreichen Vorha-
ben sind typische Verfahrensfehler gemacht worden. Wenn hier trotzdem 
Erfolge festgestellt werden können, ist es dem Engagement der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter zu verdanken, die bestehende Mängel ausgeglichen 
haben.  
 
Die Anstrengungen zur Funktionalreform in Schleswig-Holstein haben 
nicht zu nachhaltigen Erfolgen geführt. Über einige begrüßenswerte An-
sätze und geringfügige Änderungen in der Aufgabenzuordnung ist die 
Funktionalreform bisher nicht hinaus gekommen. Grundlegende und nach-
haltige Veränderungen im Aufgabengefüge zwischen staatlicher und kom-
munaler Ebene sind bisher nicht eingetreten. Es fehlen strategische Vor-
gaben und ein strategisches Controlling durch das Parlament als dem  
obersten Organ der politischen Willensbildung. 
 



 16

Bericht zur Landeshaushaltsrechnung 
 

5. Entlastung der Landesregierung für das Haushaltsjahr 
2000 
 
Der Landtag hat der Landesregierung am 15.11.2002 gem. Art. 55 Abs. 2 
Landesverfassung (LV) die Entlastung für das Haushaltsjahr 2000 (Plenar-
protokoll 15/74, S. 5602) erteilt. 

 
6. Abschluss der Haushaltsrechnung 2001 

 
6.1 Die Landesregierung hat dem Landtag zu ihrer Entlastung die gedruckte 

Haushaltsrechnung 2001 mit der Vermögensübersicht 2001 am 
07.11.20021 vorgelegt. 
 
Die Gesamtergebnisse der Haushaltsführung sind dargestellt im 
• kassenmäßigen Abschluss gem. § 82 LHO 

(Ist-Ergebnisse ohne Haushaltsreste), 
• Haushaltsabschluss gem. § 83 LHO 

(Ist-Ergebnisse zuzüglich Haushaltsreste) und in der 
• Gesamtrechnung 

(Soll-Ist-Vergleich, Gesamtsummen der Einzelpläne). 
 

6.2 Grundlagen der Haushaltsführung des Landes im Haushaltsjahr 2001 
waren 
• das Haushaltsgesetz (HG) 2001 vom 13.12.2000,  
• das Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan 

für das Haushaltsjahr 2001 vom 02.10.2001 und  
• der Haushaltsführungserlass für das Haushaltsjahr 2001 des Finanz-

ministeriums vom 15.12.2000. 
Eine Haushaltssperre gem. § 41 LHO war zwischen dem 15.05.2001 und 
dem 18.07.2001 erlassen. 
 

6.3 Haushaltsplan einschl. Nachtragshaushalt 2001 weisen insgesamt 
Einnahmen und Ausgaben von jeweils 

 18.315.887.000 DM  
sowie Verpflichtungsermächtigungen (VE) von 
 1.255.092.000 DM aus. 
Das Haushalts-Soll 2001 nach Vollzug des Haushalts betrug in Einnah-
men und Ausgaben 
 18.324.290.800 DM, 

                                                      
1  Landtagsdrucksache 15/2248 vom 07.11.2002. 
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es erhöhte sich um rd. 101,7 Mio. DM oder rd. 0,6 v. H. gegenüber 2000 
(18.222,6 Mio. DM).  
Gegenüber dem Haushaltsplan 2001 stieg das im Haushaltsvollzug 
fortgeschriebene Haushaltssoll um rd. 8,4 Mio. DM oder 0,05 v. H. 
VE wurden in Höhe von 
 1.257.353.000 DM 
bereitgestellt.   
 
Die folgende Übersicht stellt die Entwicklung des Haushalts-Solls und der 
VE dar: 
 

Rechtliche Grundlage Einnahmen Ausgaben VE 
 

(1) Haushaltsplan lt. HG 2001  
 vom 13.12.2000 
 Nachtragshaushaltsgesetz 
 vom 02.10.2001 

18.411.211.800

- 95.324.800

18.411.211.800

- 95.324.800

1.232.488.000 
 

+ 22.604.000 
 

 Summe veranschlagter  
 Mittel 18.315.887.000 18.315.887.000

 
1.255.092.000 

 
(2) Einwilligungen des Finanz- 
 ministeriums in zusätzliche 
 Einnahmen, Ausgaben und 
 VE , die als Änderung 
 des Haushalts-Solls gelten: 

 

§ 6 Abs. 1 HG 2001 + 8.217.800 + 8.217.800 + 2.261.000 

§ 6 Abs. 3 HG 2001 + 186.000 + 186.000 -- 

§ 6 Abs. 4 HG 2001  0 0  
Summe Einwilligungen des 
Finanzministeriums 
 

+ 8.403.800 + 8.403.800
 

-- 

Haushalts-Soll insgesamt 18.324.290.800 18.324.290.800 1.257.353.000 

 
6.4 Der kassenmäßige Abschluss gem. § 82 LHO (Ist-Ergebnisse ohne 

übertragene Haushaltsreste) war 2001 ausgeglichen. 
 

Die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben 2001 betrugen 
 18.228.698.594,76 DM. 
Sie unterschritten das Haushalts-Soll des Jahres um rd. 95,6  Mio. DM 
oder rd. 0,5 v. H. Gegenüber den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben des 
Jahres 2000 (18.667,6 Mio. DM) haben sie sich um rd. 438,9 Mio. DM 
oder rd. 2,4 v. H. verringert.  
 
Die Verringerung der Einnahmen resultiert insbesondere aus Steuer-
mindereinnahmen von 19 Mio. DM, der Verringerung der Zuweisungen 
und Zuschüsse um 504 Mio. DM, der verringerten Schuldenaufnahme um 
334 Mio. DM, denen ein Anstieg der Verwaltungseinnahmen um  
130 Mio. DM und der Entnahmen aus Rücklagen um 282 Mio. DM gegen-
überstanden. 
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Die Ausgabenverringerung ergibt sich vorwiegend aus der Verminderung 
des Schuldendienstes um 570 Mio. DM, der Investitionsausgaben um  
40 Mio. DM und der Zuführungen an Rücklagen um 197 Mio. DM, 
gegenüber denen ein Anstieg der sächlichen Verwaltungsausgaben um 
102 Mio. DM, der Personalausgaben um 120 Mio. DM und Zuweisungen 
und Zuschüsse um 150 Mio. DM zu verzeichnen war. 
 
Aus der Differenz der Nettoeinnahmen ohne Einnahmen aus dem 
Immobiliengeschäft1 von 13.483.118.088,95 DM  
und der Nettoausgaben von 15.134.533.613,52 DM  
ergibt sich ein Finanzierungsdefizit in Höhe von   1.651.415.524,57 DM. 
 
Dieses wurde durch folgende bereitgestellte Finanzierungsmittel gedeckt: 
 

Einnahmen aus Krediten am 
Kreditmarkt 4.213.377.390,55 DM

 

abzüglich   
Ausgaben zur Schuldentilgung 
am Kreditmarkt 3.049.464.227,28 DM

 

Nettokreditaufnahme am 
Kreditmarkt 

 
1.163.913.163,27 DM 

zuzüglich  
Erlöse aus Liegenschafts-
übertragungen 

 
230.063.156,40 DM 

zuzüglich  
Entnahme aus Rücklagen 302.139.958,86 DM  
abzüglich  
Zuführung an Rücklagen 44.700.753,96 DM  
mithin zuzüglich  257.439.204,90 DM 

 
Finanzierungsmittel insgesamt 

 
1.651.415.524,57 DM 

 
Der kassenmäßige Jahresabschluss war ausgeglichen. 
Das für 2001 erwartete Finanzierungsdefizit von  
 1.403.016.900,00 DM 
wurde um 248.398.624,57 DM 
oder 17,7 v. H. 
überschritten, weil die Nettoeinnahmen um 121,5 Mio. DM geringer an-
fielen und die Nettoausgaben um 126,9 Mio. DM stiegen.  
 

6.5 Der Haushaltsabschluss 2001 gem. § 83 LHO weist ein rechnungs-
mäßiges Jahresdefizit von  

  232.929.138,15 DM (2000: Überschuss 34.352.317,01 DM) 
aus. 

                                                      
1 2001 wurden unentbehrliche Liegenschaften des Landes an die Investitionsbank 

Schleswig-Holstein (IB) veräußert, die diese an die Gebäudemanagement Schleswig-
Holstein (GMSH) verpachtete und die das Land anmietete. Die Einnahmen des Landes 
aus der Veräußerung in Höhe von 230,1 Mio. DM sind gem. einstweiliger Anordnung des 
Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 17.09.1998 wie Einnahmen aus Kredit zu 
behandeln.  
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Es entspricht der Differenz der aus dem Haushaltsjahr 2000 (126,3 Mio. DM) 
und der in das Haushaltsjahr 2002 (351,3 Mio. DM) übertragenen Ein-
nahme- und Ausgabereste unter Berücksichtigung der 2001 in Abgang 
gestellten Einnahme- und Ausgabereste (7,9 Mio. DM).  
Die über die Einnahmereste hinaus verbleibenden nach 2002 zu über-
tragenden Ausgabereste ergeben Ende 2001 einen rechnungsmäßigen 
Gesamtfehlbetrag von 

 351.257.444,62 DM (2000: 126.246.780,72 DM). 
 

6.6 Die Ergebnisse der Haushaltsrechnung 2001 zeigen die folgenden 
Übersichten (in DM und in €) mit  
• dem Haushalts-Soll (Ansätze des Haushaltsplans einschl. Soll-Ände-

rungen im Haushaltsvollzug), 
• dem Gesamt-Soll (Haushalts-Soll zuzüglich aus 2000 übertragene 

Reste), 
• dem kassenmäßigen Ergebnis gem. § 82 LHO und  
• dem rechnungsmäßigen Ergebnis gem. § 83 LHO 
nach Einnahme- und Ausgabearten getrennt. 
 
Die Veranschlagung von Zuschusstiteln (Hauptgruppe - HGr. 6) in den 
jeweiligen Kapiteln der Hochschulen und Fachhochschulen berücksichtigt 
entgegen § 13 LHO bzw. § 10 Haushaltsgrundsätzegesetz nicht mehr die 
Zuordnung zu den einzelnen Hauptgruppen der Haushaltssystematik. Die 
Buchungen der Ausgaben werden weiterhin bei den bisherigen Personal- 
und Sachtiteln des Haushaltsplans der HGr. 4 und 5 durchgeführt. Damit 
ergeben sich innerhalb der Ausgabegruppen erhebliche Soll-/Ist-
Abweichungen1. Der LRH hat die Soll-Zahlen nicht um die Ergebnisse der 
Hochschulen und Fachhochschulen bereinigt. 

                                                      
1  Vgl. Bemerkungen 2002 des LRH, Nr. 9.3.5. 
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7. Feststellungen zur Haushaltsrechnung 2001 
 
7.1 Allgemeine Feststellungen 

 
7.1.1 Die Landesregierung hat dem Landtag gem. Art. 55 Abs. 1 Satz 2 

Landesverfassung (LV) die Haushaltsrechnung mit einer Übersicht 
über das Vermögen und die Schulden des Landes im nächsten 
Haushaltsjahr vorzulegen. Zur Haushaltsrechnung berichtet der LRH 
dem Landtag und der Landesregierung unmittelbar.  
Die Landesregierung legte die Haushaltsrechnung 2001 am 07.11.2002 
mit Landtagsdrucksache 15/2248 dem Landtag und dem LRH vor. 
 

7.1.2 Dem LRH waren für die Prüfung der Haushaltsrechnung u. a. die Beiträge 
der Ressorts mit den dazugehörenden Anlagen zur Haushaltsrechnung 
bis zum 10.05.2002 vorzulegen. Die vollständigen, richtigen Unterlagen 
lagen nur von 3 Einzelplänen (Epl.) und 6 Kapiteln (Kap.) des Epl. 12 vor. 
Insgesamt wurden 9 Nachlieferungen und 11 Korrekturen bereits ab-
gegebener Unterlagen erforderlich, sodass dem LRH erst am 17.10.2002 
alle für die Prüfung erforderlichen Unterlagen vorlagen. 
 

7.1.3 Seit dem 01.10.2001 setzen alle Dienststellen des Landes für die Mittel-
bewirtschaftung SAP R/3 IS-PS (SAP-Verfahren) ein. Mit diesem Modul 
des kaufmännischen SAP R/3-Verfahrens sollen die Belange der kamera-
len Buchführung wahrgenommen werden. Die Ergebnisse aus dem SAP-
Verfahren wurden täglich in das zentrale HKR1-Verfahren übergeleitet, aus 
dem die Abschlüsse erstellt wurden. 
 
Die Landeshauptkasse verbindet die veranschlagten Einnahmen und 
Ausgaben sowie deren Änderungen mit den abgerechneten Einnahmen 
und Ausgaben. Die sich daraus ergebende Haushaltsrechnung hat das 
Finanzministerium aufgestellt. 
Die Jahresabschlüsse der Landesbetriebe werden in Anlagen zur 
Haushaltsrechnung dargestellt. 
 

7.1.4 Bei 9 Dienststellen, die ihre Mittelbewirtschaftung mithilfe des SAP-
Verfahrens durchführten, wurden Stichprobenprüfungen durchgeführt. Die 
geprüften Vorgänge der Mittelbewirtschaftung waren in der Buchführung 
des Landes richtig dargestellt.  
 
Auffällig war, dass der überwiegende Teil der Dienststellen die nach den 
VV zu § 34 LHO vorgeschriebene Überwachung der richtigen Übernahme 
aller Buchungsfälle in das Buchführungsverfahren nicht mehr durchgeführt 
hat. Alle Dienststellen vermissten den im abgelösten HKR-Verfahren 
wöchentlich erstellten Kontoauszug (L 701), mit dem die gebuchten 

                                                      
1  Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen (HKR). 



 23

Zahlungen vor dem Ablegen der Belege zur Kontrolle abgeglichen wurden. 
Den Mittelbewirtschaftern fehlt diese Kontrollliste. Daher tragen einige der 
Dienststellen jede Einnahme und Ausgabe in eine neben dem SAP-
Verfahren erstellte Excel-Datei ein, um den Stand der Bewirtschaftung und 
somit eine Kontrolle über den laufenden Haushaltsvollzug jederzeit 
nachvollziehen zu können. Hier wird vonseiten der Dienststellen dem SAP-
Verfahren nicht getraut und aus Sicherheitsgründen bewusst Mehrarbeit in 
Form einer parallelen Buchführung in Kauf genommen.  
 
Auch der LRH hält künftig eine über die verfahrensmäßig vorgesehene 
Verfügbarkeitskontrolle von Haushaltsmitteln hinausgehende Überwa-
chung der richtigen Übernahme von Buchungsfällen in das Buchführungs-
verfahren für notwendig. Er fordert das Finanzministerium auf, dies gem. 
VV zu § 34 LHO aus dem SAP-Verfahren sicherzustellen und die 
Dienststellen entsprechend zu schulen. Der LRH verweist auf die bereits 
laufenden Abstimmungsgespräche, die zügig abgeschlossen werden 
sollten.  
 
Das Finanzministerium hat dazu erklärt, dass eine Verpflichtung zur 
Haushaltsüberwachung gem. § 34 LHO weiterhin bestehe. An den 
rechtlichen Grundlagen habe sich nichts geändert. Die Bemerkungen des 
LRH, dass dem SAP-Verfahren seitens der vom LRH geprüften Dienst-
stellen nicht getraut werde, seien nicht verständlich. Alle Buchungen im 
SAP-Verfahren würden protokolliert und stünden für Auswertungen 
jeglicher Art - und damit zur Haushaltsüberwachung i. S. des § 34 LHO - 
zur Verfügung. Die Dienststellen seien bereits mit Erlass des Finanz-
ministeriums1 auf die bleibende Verpflichtung zur Haushaltsüberwachung 
mit den Möglichkeiten des SAP-Verfahrens hingewiesen worden. 
 
Die Verfügbarkeitskontrolle im SAP-Verfahren soll die Aufgabe des 
Anordnungsbefugten ersetzen, zu prüfen, ob Ausgabe- und Betriebsmittel 
zur Verfügung stehen.  
Der LRH hatte der Einführung der Funktion des Genehmigers und Buchers 
(GuB) als Ersatz des Anordnungsbefugten unter der Voraussetzung 
zugestimmt, dass die Verfügbarkeitskontrolle ständig eingesetzt wird. In 
der überwiegenden Zeit lag diese Voraussetzung nicht vor. Damit war die 
Überwachung der Zahlbarmachung nicht ausreichend aus dem Verfahren 
gegeben. Der LRH erwartet, dass die Verfügbarkeitskontrolle ständig 
durch das Verfahren sichergestellt wird. 
 

                                                      
1  Erlass des Finanzministeriums vom 16.12.2001 - VI 24 H 2331 - 403. 
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Das Finanzministerium hat ausgeführt, dass es anstrebe, die Verfügbar-
keitskontrolle nicht ständig, aber nach Verteilung der Haushaltsmittel zu 
Beginn des Jahres aktiv zu halten. 
 
Darüber hinaus hat der LRH festgestellt, dass bei den 
• Haushaltsresten, 
• Verpflichtungsermächtigungen (VE), 
• Abschlägen, 
• Vorschüssen und Verwahrungen 
im Zusammenhang mit der Umstellung auf das SAP-Verfahren Differenzen 
aufgetreten sind. Der LRH verweist auf seine Ausführungen unter Tzn. 7.3, 
7.5, 7.6 und 7.7. 

 
7.1.5 Der endgültige Abschluss der Bücher für das Haushaltsjahr 2001 wurde 

erst am 27.03.2002 vorgenommen, weil die Abrechnung des Länder-
finanzausgleichs (LFA) und der Bundesergänzungszuweisungen (BEZ) für 
das gesamte Jahr 2001 abgewartet und die Rückzahlung in Höhe von ins-
gesamt 208,1 Mio. DM noch für das Jahr 2001 verausgabt werden sollte.  
 

7.2 Haushaltsüberschreitungen 
 

7.2.1 Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Ausgabeansätze und die Aus-
gabereste ergeben das Gesamt-Ausgabe-Soll. Sollerhöhungen aufgrund  
§ 6 Haushaltsgesetz (HG), der LHO oder von Haushaltsvermerken hat das 
Parlament bereits zugestimmt. Über diese vom Parlament erteilten Er-
mächtigungen, Mehrausgaben zu leisten, hinaus darf das Finanzminis-
terium im Falle unvorhergesehener und unabweisbarer Bedürfnisse in 
über- oder außerplanmäßige Ausgaben einwilligen (Notbewilligungsrecht 
gem. § 37 Abs. 1 LHO), sofern nicht ein Nachtragshaushalt eingebracht 
werden muss (§ 37 Abs. 2 und 3 LHO). 
Der LRH erinnert daran, dass Anträge auf über- und außerplanmäßige 
Ausgaben unter Berücksichtigung des Urteils des Bundesverfassungs-
gerichts1 für die Ausübung dieses Notbewilligungsrechts nach wie vor zu 
prüfen sind. Er weist insofern auf seine Empfehlungen unter Nr. 7.4 seiner 
Bemerkungen 1995 hin. 
 
Mehrausgaben (Haushaltsüberschreitungen) - mit und ohne Einwilligung 
des Finanzministeriums -, die sich beim Vollzug des Haushaltsplans 
ergeben, werden in der Haushaltsrechnung nachgewiesen. 
 
Insgesamt wurden die Haushaltsansätze um 39.292.688,50 DM  
überschritten,  

                                                      
1  Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Urteil vom 25.05.1977 - 2 BvE 1/74 -, NJW 1977, 

Heft 31, S. 1387 ff. 
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davon waren: überplanmäßig 39.146.564,96 DM,  
 außerplanmäßig      146.123,54 DM, 
d. h. Beträge in der Größenordnung des Gesamtvolumens der Epl. 02 und 
03 wurden über den vom Gesetzgeber vorgesehenen Rahmen (Haus-
haltsansatz) hinaus verwendet. 

7.2.2 Die gesamten Haushaltsüberschreitungen verteilen sich wie folgt auf die 
Ressorts und Hauptgruppen (HGr.) - gerundet auf volle DM -: 
 

Epl. Personal-
ausgaben 

 
 
 
 

HGr. 4 

Sächliche 
Verwal- 
tungs- 

ausgaben 
 
 

HGr. 5 

Zuwendungen 
mit 

Ausnahme 
für Inves- 
titionen 

 
HGr. 6 

Baumaß-
nah- 
men 

 
 
 

HGr. 7 

Sonstige 
Investitio- 
nen und  
Investi- 

tionsförde- 
rungen 
HGr. 8 

Besondere 
Finanzie-

rungs-
maß-

nahmen 
 

HGr. 9 

Gesamt 

01 776  776

02   

03   

04 827.187 72.338 712.442 81.581  1.693.548

05 9.406  9.406

06 18.248  18.248

07 7.113.743 77.577 223.143 46.794 292.111 7.753.367

08 4.389 1.861 343.830  350.080

09 22.073 3.440.812 1.219.935  4.682.820

10  248.672  248.672

11 20.709.232  686.644  21.395.876

12 70.328 30.279  100.607

13 18.602 13.246 3.007.441  3.039.289
Sum-
me 28.690.836

 
3.707.120 6.100.138 30.279 472.205

 
292.111 39.292.689

 
Differenzen zwischen Gesamtzahl und der Summe der Teilzahlen entstehen durch 
unabhängige Rundungen; allen Rechnungen liegen ungerundete Zahlen zugrunde. 
Dies gilt auch für alle folgenden Tabellen. 
 

7.2.3 Die Überschreitungen mit Einwilligung des Finanzministeriums waren 
gedeckt durch: 
• Einsparungen 8.856.896,23 DM, 
• Einnahmen bzw. Mehreinnahmen    369.012,78 DM, 
• Berichtigungsbuchungen gem. § 35 LHO in 2001      80.471,82 DM, 
• Minderausgaben und andere Deckungen,  

die in 2002 erbracht werden,    354.153,73 DM   
sowie 
• andere Deckung    223.022,93 DM. 
 
Die Haushaltsrechnung weist aus, dass Überschreitungen in Höhe von 
29.409.131,01 DM entgegen § 37 Abs. 5 LHO nicht gedeckt sind. Dies 
betrifft insbesondere folgende Positionen: 
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• 5,7 Mio. DM - Vergütungen der Angestellten bei den Grund- und Haupt-
schulen -, 

• 8,9 Mio. DM - Versorgungsbezüge für Beamtinnen und Beamte -,  
• 11,8 Mio. DM - Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versor-

gungsempfänger - sowie 
• 3,0 Mio. DM - Untersuchungen auf BSE1-Erkrankungen -. 
 
Andererseits ist der Haushalt insgesamt ausgeglichen. Das Finanz-
ministerium sollte darlegen, wo dennoch die Deckung für diese Ausgaben 
erbracht worden ist. 
 
Das Finanzministerium erklärt, dass es sich bei der Regelung des § 37 
Abs. 5 LHO um eine Soll-Regelung handele. Die Deckung durch Ein-
sparungen bei anderen Ausgaben in demselben Epl. sei nicht zwingend 
erforderlich. Eine Deckung habe im Übrigen durch die Inanspruchnahme 
der Restkreditermächtigung stattgefunden. 
 
Der LRH weist darauf hin, dass damit Personalausgaben (Vergütungen 
und Versorgungsbezüge) in Höhe von 14,6 Mio. DM und Beihilfezah-
lungen in Höhe von 11,8 Mio. DM, also nicht investive Ausgaben, durch 
Kredite finanziert werden.2 
 
Die Haushaltsüberschreitungen ohne Einwilligung des Finanzminis-
teriums betrugen rd. 2.296 TDM bei 36 Titeln (2000: 4.651 TDM). Die un-
genehmigten Überschreitungen waren überwiegend, wie wiederholt seit 
Jahren festgestellt, auf mangelnde Überwachung sowie auf fehlende oder 
nicht rechtzeitige Abstimmung während des Haushaltsvollzugs, die auch 
im Zuge der Modernisierung der Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln 
erforderlich bleibt, zurückzuführen. Ferner waren auch Fehlinterpreta-
tionen des HG und von Haushaltsvermerken für die ungenehmigten Haus-
haltsüberschreitungen ursächlich.  
 

7.3 Haushaltsreste 
 
Als Ausnahme vom Grundsatz der zeitlichen Bindung der Ausgabe-
ermächtigung können Ausgabereste gem. § 45 Abs. 2 LHO gebildet 
werden. Ausgabereste entstehen nicht automatisch in Höhe der unaus-
genutzt gebliebenen Ausgabeermächtigung, sie werden fallweise nach 
den Voraussetzungen des § 45 Abs. 3 LHO gebildet, nämlich um einge-
gangene Verpflichtungen zu erfüllen oder um Ausgaben wirtschaftlicher 
und sparsamer zu leisten. Ausnahmen von diesen Voraussetzungen zur 
Restebildung können für Modellprojekte im Rahmen der Experimen-
tierklausel nach § 10 a LHO zugelassen werden. Wie in den Vorjahren lag 

                                                      
1  BSE = bovine spongiforme Enzephalopathie (Rinderwahnsinn). 
2  Vgl. Tz. 7.10.8 dieser Bemerkungen. 
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die Zuständigkeit für die Bildung der Ausgabereste nach § 45 Abs. 3 LHO 
am Ende des Haushaltsjahres 2001 bei den Ressorts. Das Finanz-
ministerium willigt unter den Voraussetzungen des § 19 Abs. 2 LHO in die 
Inanspruchnahme der von den Ressorts gebildeten Reste ein, so weit 
nicht den Ressorts selbst durch Bestimmungen des HG eine Inanspruch-
nahme der gebildeten Reste ohne Einwilligung des Finanzministeriums 
zugestanden worden ist. 
 

7.3.1 Die in das jeweils folgende Haushaltsjahr übertragenen Ausgabereste 
entwickelten sich wie folgt: 
 
Jahr Ausgabereste 

(abzüglich Vorgriffe) 
Veränderungen gegenüber 

dem Vorjahr  
 Mio. DM Mio. DM v. H. 

1999 
2000 
2001 

423,8 
423,5 
410,7 

+     0,5 
-     0,4 
-   12,8 

+     0,1 
- 0,1 
- 3,0 

 
Nach der Gesamtrechnungsnachweisung sind im Haushaltsjahr 2001 von 
den aus 2000 übertragenen Ausgaberesten in Höhe von 423,5 Mio. DM 
59,3 Mio. DM (rd. 14 v. H.) verausgabt worden. In Abgang gestellt wurden 
rd. 8 Mio. DM (1,9 v. H.). Rechnerisch verblieb ein Betrag von 
356,2 Mio. DM (84,1 v. H.). Dieser Betrag weist nicht die tatsächliche 
Inanspruchnahme der Ausgabereste aus, weil es nach Angaben des 
Finanzministeriums1 durch die Umstellung des HKR-Verfahrens auf das 
SAP-Verfahren nicht möglich war, eine Übersicht über die Abwicklung der 
Ausgabereste im Haushaltsjahr 2001 aus dem Verfahren zu erstellen. Im 
SAP-Verfahren wird bei einem Titel lediglich das Gesamtbudget, das sich 
aus Ansatz, Resten, außerplanmäßigen Mitteln und Umsetzungen zusam-
mensetzt, ausgewiesen und auch bewirtschaftet. Den im bisherigen HKR-
Verfahren möglichen getrennten Nachweis der Ist-Ausgaben für Ansatz, 
Ausgaberest und außerplanmäßige Mittel bietet das SAP-Verfahren nicht 
an. Die Gesamtrechnungsnachweisung weist deshalb nicht die tatsäch-
liche Inanspruchnahme der Ausgabereste aus. 
 
Der LRH bittet, die tatsächliche Abwicklung der in 2001 zur Verfügung 
stehenden Reste aus den Unterlagen der Ressorts über die gebildeten 
Haushaltsreste 2002 zur Verfügung zu stellen. 
 
Mit Beginn des Haushaltsjahrs 2002 ist im SAP-Verfahren zum Nachweis 
der Bewirtschaftung der Ausgabereste ein Buchungsabschnitt eingerichtet 
worden.  
 

                                                      
1 Umdruck 15/1406 vom 02.09.2001. 
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7.3.2 Ende 2001 wurden Einnahmereste für noch erwartete Zuweisungen der 
EU gebildet. Außerdem verblieb wiederum ein Einnahmerest aus der 
Kreditaufnahme: 
 
 
Jahr Einnahme- 

reste 
Änderung darunter 

Einnahmen  
aus Krediten 

Änderungen gegen- 
über dem Vorjahr 

 Mio. DM Mio. DM v. H. Mio. DM Mio. DM v. H. 

1999 

2000 

2001 

242,6 

297,2 

59,4 

+ 118,8 

+   54,6 

- 237,8 

+   96,0 

+   22,5 

-   80,0 

204,7 

271,1 

30,6 

+    98,9 

+    66,4 

-  240,5 

+    94,0 

+    32,4 

-    88,7 
 
Nach der Gesamtrechnungsnachweisung sind im Haushaltsjahr 2001 
526 DM (0 v. H.) von den aus 2000 übertragenen Einnahmeresten von 
297.206.600 DM eingegangen. In Abgang gestellt wurden Einnahmereste in 
Höhe von 55,5 TDM (0,1 v. H.). Rechnerisch verblieb hieraus ein Einnah-
merest von 297.150,5 TDM.  
Wie bei der Bewirtschaftung der Ausgabereste stimmen die Buchfüh-
rungsergebnisse nicht mit den tatsächlichen Zahlungen zu den Einnahme-
resten überein. Der LRH bittet, die tatsächliche Abwicklung der Reste in 
2001 darzustellen. 
 

7.3.3 Folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der gebildeten Haushaltsreste und 
der Haushaltsvorgriffe in den Jahren 1992 bis 2001 nach Angaben des 
Finanzministeriums:  
 
Jahr Einnahme- 

reste 
Ausgabe- 

reste 
Vorgriffe Haushaltssoll 

 
Reste in v. H. des 

Solls 
 TDM TDM TDM TDM Einnahme Ausgabe 

1992 566.385,4 455.473,8 - , - 14.989.047,1 3,8 3,0 

1993 486.218,4 402.774,2 - , - 16.279.336,7 3,0 2,5 

1994 519.398,9 425.508,2 - , - 16.979.608,1 3,1 2,5 

1995 229.773,4 498.546,4 - , - 18.601.979,6 1,2 2,7 

1996   45.487,2 360.326,6 (739,3)1 18.331.154,4 0,3 2,0 

1997   44.307,3 399.577,2 - , - 17.850.746,0 0,3 2,2 

1998 123.790,1 423.304,2 -,- 18.088.281,1 0,7 2,4 

1999 242.596,9 423.827,2 -,- 17.362.110,2 1,4 2,5 

2000 297.206,6 423.453,4 -,- 18.222.614,4 1,6 2,3 

2001   59.425,2 410.682,6 -,- 18.324.290,8 0,3 2,3 

 
7.4 Festlegungen 

 
Bei der Bewirtschaftung von Ausgaben stellen die jeweiligen Ausgabe-
ansätze im Rahmen ihrer Verfügbarkeit die obere Grenze der Ermäch-

                                                      
1 Die Mehrausgaben wurden nicht als Vorgriff dargestellt und Ausgabeermächtigungen des 

Folgejahres nicht reduziert (§ 37 Abs. 8 LHO), obwohl das Finanzministerium die 
zusätzliche Ausgabe als Vorgriff bestimmt hatte. 
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tigung dar, bis zu der Festlegungen vorgenommen bzw. Ausgaben im 
jeweiligen Haushaltsjahr geleistet werden dürfen.  
Am Jahresende dürfen Ausgaben und nicht abgewickelte Festlegungen 
den Ansatz nicht überschreiten. 
 
Nicht abgewickelte Festlegungen dürfen nur verbleiben, wenn  
• bei einer Buchungsstelle Minderausgaben vorhanden sind oder  
• es sich um Ausgaben für laufende Geschäfte handelt. 
Bei allen anderen verbleibenden Festlegungen handelt es sich um 
unzulässige Haushaltsüberschreitungen, weil Maßnahmen, die das Land 
zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren verpflichten, nur zulässig 
sind, wenn der Haushaltsplan durch eine formell veranschlagte VE dazu 
ermächtigt (§ 38 Abs. 1 LHO) oder es sich um übertragbare Ausgaben 
handelt. 
Eingegangene Verpflichtungen aus dem Haushaltsansatz sind in der 
Buchführung des Landes festzulegen (VV Nr. 7 zu § 34 LHO). Sie werden 
durch die Anordnung von Ausgaben abgewickelt. Nicht abgewickelte Fest-
legungen bleiben bestehen, sie belasten das Folgejahr. 
Während des Haushaltsvollzugs ist von den Bewirtschaftern zu kontrol-
lieren, inwieweit die Ansätze des Haushaltsplans, d. h. die Ermäch-
tigungen, Verpflichtungen einzugehen und Zahlungen zu leisten, einge-
halten worden sind. Hierzu gehört auch die Kontrolle, ob bestehende 
Festlegungen bereits durch Zahlungen erledigt sind oder noch weiter-
gelten. 
Nach der Haushaltsrechnung waren am Ende des Haushaltsjahrs 2001 
Festlegungen von insgesamt 321,7 Mio. DM nicht abgewickelt. 
Nach den Angaben der Ressorts sind von diesem Betrag rd. 449 TDM 
einem falschen Haushaltsjahr zugeordnet worden, bei 46,4 TDM handelt 
es sich nicht um Festlegungen, sondern um Mittelvorbindungen im SAP-
Verfahren. 6,7 Mio. DM der Schulbaufondsmittel sind beim Übergang der 
Bewirtschaftung auf die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB) doppelt 
gebunden worden und 827 TDM blieben wegen fehlerhafter Anwendung 
des SAP-Verfahrens trotz erfolgter Abwicklung in der Buchführung 
ausgewiesen. 
Die Nachweisung der nicht abgewickelten Festlegungen stimmt nicht mit 
den tatsächlich noch einzulösenden Verpflichtungen überein.  
Der LRH hält es für notwendig, die Buchführung der nicht abgewickelten 
Festlegungen an die tatsächlich noch einzulösenden Verpflichtungen 
anzupassen. 
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7.5 Verpflichtungsermächtigungen 
 
VE sind - abweichend vom Jährlichkeitsprinzip - Ermächtigungen zum 
Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen 
Jahren (§ 6 LHO). Um beim Haushaltsvollzug Verpflichtungen eingehen zu 
können, die erst in künftigen Jahren zu Haushaltsbelastungen führen (§ 38 
LHO), ist die Veranschlagung solcher Ermächtigungen im Haushaltsplan 
erforderlich.  
Zur Buchführung des Landes gehört auch die Buchung der Inan-
spruchnahme von VE (§ 71 Abs. 1 LHO).  
 

7.5.1 Der für die Haushaltsrechnung erstellte Bestandsnachweis der VE ist 
fehlerhaft, da Bestandsvorträge derjenigen Dienststellen fehlen, die bereits 
im Jahr 2000 mit dem SAP-Verfahren gearbeitet haben. Wegen eines 
Fehlers im Schnittstellenprogramm konnten Bestandsvorträge aus dem 
SAP-Verfahren nicht an das HKR-Verfahren geliefert werden, aus dem die 
Haushaltsrechnung des Jahres 2001 erstellt wurde.  
Auf diese Feststellungen des LRH hat das Finanzministerium mitgeteilt, 
dass eine Korrektur vor Erstellung der Liste nicht mehr möglich gewesen 
sei und im Nachhinein eine Korrektur wegen des hohen Aufwands und der 
Kosten unverhältnismäßig gewesen wäre. Der Fehler sei nur für die 
Haushaltsrechnung 2001 relevant und würde sich nicht auf die künftigen 
Haushaltsrechnungen auswirken. Der LRH ist nach wie vor der Auf-
fassung, dass die Korrekturen der Bestände der VE durchzuführen sind 
und wird im Rahmen der Prüfung der Haushaltsrechnung 2002 auf diese 
Angelegenheit zurückkommen. 
 

7.5.2 Folgende Übersicht zeigt die Inanspruchnahme der VE in der Buch-
führung des Landes und nach den Angaben der Ressorts. Sie weichen 
erneut voneinander ab: 
 

Haushalts-Soll Inanspruchnahme  Haushalts- 
jahr der  
Fälligkeit 
 

 
 
 

DM 

lt. Buchführung 
 
 

DM 

lt. Angabe der Res- 
sorts in der Haus- 

haltsrechnung 
DM 

2002 588.638.000 345.657.797 315.673.663 
2003 354.953.000 117.083.889 133.229.414 

2004 235.609.000 56.373.969 57.267.040 

2005 ff. 78.153.000 38.064.404 36.014.404 

Summe 1.257.353.000 557.180.060 542.184.522 
 
Der LRH fordert die Ressorts abermals auf, die Buchführung über die 
Inanspruchnahme der VE sorgfältig durchzuführen. 
 

7.5.3 Nach den Ergebnissen der Buchführung wurden die Ermächtigungen zum 
Eingehen von Verpflichtungen in kommenden Jahren mit rd. 44,4 v. H. 
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prozentual stärker als im Vorjahr in Anspruch genommen (Vorjahr: 
31,8 v. H von 1.726.849.000 DM.).  
 
Nachfolgend sind die veranschlagten VE und deren Inanspruchnahme 
nach der Buchführung dargestellt: 
 
Epl. VE 

DM 
Inanspruchnahme 

DM 
Anteil 
v. H. 

03 270.000 0 0 
04 58.432.000 47.094.617 80,6 

05 39.763.000 2.889.759 7,3 

06 291.376.000 170.081.567 58,4 

07 10.517.000 2.675.164 25,4 

08 120.288.000 67.921.344 56,5 

09 3.125.000 288.000 9,2 

10 300.828.000 62.551.613 20,8 

11 45.273.000 58.496.240 129,2 

12 297.155.000 115.835.824 39,0 

13 90.326.000 29.345.931 32,5 

Summe 1.257.353.000 557.180.059 44,3 
 
Im Epl. 11 wurde eine stichprobenartige Prüfung durchgeführt. Das 
Finanzministerium hatte in eine überplanmäßige VE in Höhe von  
20 Mio. DM für Sicherheits- und Gewährleistungen im Bereich Schiffbau 
und Schifffahrt eingewilligt. Die VE ist nicht gedeckt. Nach den VV zu § 38 
LHO sollen überplanmäßige VE durch Einsparungen bei anderen VE 
desselben Epl. ausgeglichen werden. Das ist hier nicht geschehen. Der 
LRH bittet das Finanzministerium um Stellungnahme. 
 

7.5.4 Nach den Angaben der Ressorts bestand Ende 2001 eine Vorbelastung 
der Haushalte 2002 bis 2005 ff. durch die Inanspruchnahme von VE in 
Höhe von insgesamt rd. 1.013,2 Mio. DM. Die hieraus bestehenden 
Zahlungsverpflichtungen künftiger Jahre haben sich gegenüber dem 
Vorjahr um rd. 270 Mio. DM verringert. Die einzulösenden Verpflichtungen 
verteilen sich wie folgt auf die jeweiligen Haushaltsjahre:  
 
2002    507.246.035 DM 
2003    222.212.417 DM 
2004    124.940.272 DM 
2005 ff.    158.826.382 DM 
Gesamt 1.013.225.106 DM 

 
7.6 Abschlags- und Vorauszahlungen 

 
Vorleistungen (Vorauszahlungen) sind Leistungen des Landes vor 
Empfang entsprechender Gegenleistungen. Abschlagszahlungen sind 
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solche Leistungen, die nach Empfang entsprechender Gegenleistungen 
gewährt werden (VV Nr. 1 zu § 56 LHO). Die am Jahresende nicht 
abgerechneten Abschlags- und Vorauszahlungen sind gem. § 80 LHO 
nachzuweisen.  
 
Von den Landeskassen nachgewiesene Bestände nicht abgerechneter 
Abschlags- und Vorauszahlungen betrugen am Schluss der jeweiligen 
Haushaltsjahre (gerundet auf volle DM): 
 
Jahr insgesamt darunter mit Entstehung in 
  1977 bis 1983 1984 bis einschl. 

jeweiliges Vorjahr 

1995 188.500.554 10.461.109 142.678.477 
1996 130.450.939   4.264.420 101.384.382 

1997   95.669.634   3.863.500   83.966.192 

1998   40.599.524        28.000   35.797.075 

1999   33.376.464 -   31.545.160 

2000     6.531.776 -     3.002.580 

2001   40.654.227 -     1.270.333 
 
Der größte Teil der vor 2001 entstandenen Abschlags- und Voraus-
zahlungen ist abgewickelt. Die nachgewiesenen Beträge haben sich in 
2001 wieder erhöht, da nunmehr wieder der vollständige Nachweis - wie 
vom LRH gefordert - aller nicht abgerechneten Abschlags- und 
Vorauszahlungen erfolgt.1 
 
Die nicht abgerechneten Abschlags- und Vorauszahlungen sind in der 
Gesamtrechnungsnachweisung des Landes um rd. 9.605 DM höher 
ausgewiesen als in den Nachweisungen der Dienststellen. Nach der 
Erklärung des Finanzministeriums handelt es sich um Differenzen, die bei 
der Umsetzung von Abschlägen aus dem SAP-Verfahren in das rech-
nungslegende HKR-Verfahren entstanden sind, weil Abschläge gar nicht 
oder doppelt nachgewiesen wurden. Deshalb stimmen die in der Gesamt-
rechnungsnachweisung für das Jahr 2001 nachgewiesenen nicht mit den 
tatsächlich geleisteten Abschlags- und Vorauszahlungen überein. 
 

7.7 Vorschüsse und Verwahrungen 
 
Als Vorschuss darf eine Ausgabe gem. § 60 Abs. 1 LHO nur gebucht 
werden, wenn die Verpflichtung zur Leistung besteht, die Ausgabe aber 
noch nicht nach der im Haushaltsplan des Landes oder sonst 
vorgesehenen Ordnung gebucht werden kann. 
Über Vorschüsse wird im Vorschussbuch außerhalb des Haushalts Buch 
geführt. Am Jahresende nicht aufgelöste Vorschüsse (Bestände bei 

                                                      
1  Vgl. Bemerkungen 2002 des LRH, Nr. 8.7. 
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Vorschussbuchungsstellen) werden deshalb nicht in der Haushalts-
rechnung dargestellt. Sie belasten lediglich die Liquidität des Landes, 
beeinflussen aber nicht den kassenmäßigen Abschluss des Haushalts.  
 

7.7.1 Am Ende des Haushaltsjahres 2001 wurden in den Büchern der 
Landeskassen Bestände an Vorschüssen mit insgesamt 
17.339.951,14 DM (Vorjahr: 54.430,91 DM) nachgewiesen.  
Darin enthalten ist ein vorschussweise ausgezahlter, nicht abgerechneter 
Betrag in Höhe von 15,5 Mio. DM, bei dem es sich um eine Zahlung als 
Zwischenfinanzierung des Landes von Baumaßnahmen des Bundes für 
den Bundesfernstraßenbau aufgrund einer haushaltsrechtlichen Er-
mächtigung1 handelt. Der Forderung des LRH in den Vorjahren, diese 
Zwischenfinanzierung/Darlehensvergabe den Vorschriften der LHO ent-
sprechend im Haushaltsplan zu veranschlagen, ist das Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr mit dem Haushaltsplan 2002 nachge-
kommen. 
 
Bei der Landesbezirkskasse Kiel (LBK) verblieb ein Vorschuss in Höhe 
von rd. 1,8 Mio. DM. Nach Auskunft der LBK Kiel handelt es sich hierbei 
um den Saldo von Buchungen, die im Zusammenhang mit der Umstellung 
auf das SAP-Verfahren angefallen waren und die bis zum Jahres-
abschluss nicht abgewickelt werden konnten. 
 
Das Finanzministerium teilt mit, dass die bei der LBK Kiel verbliebenen 
Vorschüsse in Höhe von 1,8 Mio. DM nach dem Jahreswechsel 2001 
abgewickelt worden seien. 
 

7.7.2 In Verwahrung darf eine Einzahlung nur genommen werden, solange sie 
nicht nach der im Haushaltsplan oder sonst vorgesehenen Ordnung 
gebucht werden kann (§ 60 Abs. 2 LHO). Zu den Verwahrungen zählen 
auch Geldbeträge, die dem Land nicht gehören und die für andere 
verwahrt werden. Verwahrbücher werden fortlaufend geführt, ihre Be-
stände sind z. T. im Laufe mehrerer Jahre entstanden. 
Außerhalb der Haushaltsrechnung wurden in den Büchern der 
Landeskassen die zum Jahresende nicht abgewickelten Bestände an 
Verwahrungen mit 203.332.989,20 DM (Vorjahr: 73.776.247,62 DM) 
ausgewiesen. 
Der Gesamtbestand der Verwahrungen Ende 2001 setzte sich wie folgt 
zusammen: 
 

                                                      
1 § 18 Abs. 6 HG 2001. 
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Art der Verwahrung Gesamtbetrag davon in der  
Steuerverwaltung 

 DM DM 
Verwahrungen mit ungeklärter oder 
aufgeteilter Gläubigerschaft 

 
104.911.486,96 

 
8.437.516,47 

Sicherheiten und Kautionen von Dritten 8.620,81  
Eigene Gelder von Schülern,  
Heiminsassen u. Ä. 14.879,26  

Beträge, die für andere Gläubiger 
angesammelt werden 

 
11.133.928,91 

 

Stiftungen, Treuhandgelder, 
Körperschaftsvermögen 

 
0,00 

 

Durchlaufende Gelder 513.583,23  

Kassenverstärkungskredite 0,00  

Gelder des Landes 86.740.490,03  

Gesamt 203.332.989,20 8.437.516,47 
 
Der Bestand der Verwahrungen mit ungeklärter oder aufgeteilter 
Gläubigerschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 28,5 Mio. DM 
erhöht. Die Gelder des Landes (Einnahmen mit Kassenzeichen, für die 
noch keine Annahmeanordnungen vorliegen) stiegen um 83,7 Mio. DM; in 
diesem Betrag ist der durch eine Fehlbuchung entstandene Bestand des 
am Ende des Jahres verbliebenen Kassenverstärkungskredits von  
74,3 Mio. DM enthalten. 
 
Bedingt sind diese angestiegenen Verwahrbestände nach den Angaben 
des Finanzministeriums größtenteils durch die Umstellung des HKR- 
Buchführungsverfahrens auf das SAP-Verfahren. Im Gegensatz zum 
bisherigen Buchführungsverfahren können im neuen Verfahren Einzah-
lungen einem Haushaltstitel nur direkt zugeordnet werden, wenn eine 
Annahmeanordnung vorliegt. Bei fehlender Anordnung werden die 
eingehenden Beträge auf Verwahrtitel gebucht und können der 
Haushaltsstelle erst nach Erteilung einer entsprechenden Anordnung 
durch die Dienststelle zugeordnet werden. Zu Schwierigkeiten hatte dieses 
Verfahren während des Haushaltsvollzugs bei den Dienststellen geführt, 
die einnahmeabhängige Ausgaben zu tätigen hatten und die für die 
erwarteten Einnahmen keine Annahmeanordnungen erstellt hatten. 
Mit der Einführung des neuen Buchführungsverfahrens sind die Dienst-
stellen aufgefordert, für erwartete Einnahmen so rechtzeitig Annahme-
anordnungen zu erstellen, dass Einzahlungen direkt dem entsprechenden 
Haushaltstitel zugeordnet werden können und damit auch die LBK von der 
Aufklärungsarbeit für nicht unterzubringende Zahlungen entlastet werden. 
 

7.8 Veränderung von Ansprüchen des Landes 
 
Eine Veränderung bestehender Ansprüche des Landes ist nach den 
Vorschriften von § 59 LHO zulässig. Die Zuständigkeiten und Voraus-
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setzungen für Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen 
des Landes oder die Behandlung von Kleinbeträgen sind geregelt. 
 
Insgesamt wurden ohne den Steuerbereich nach der Buchführung  
29.366 TDM unbefristet niedergeschlagen und rd. 324 TDM erlassen, von 
den Dienststellen insgesamt nachgewiesen jedoch nur rd. 4.278 TDM. 
 
Von den als erlassen gebuchten Beträgen sind 124,3 TDM nach Auskunft 
des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur sowie 
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel irrtümlich als erlassen dar-
gestellt worden, es handelt sich jeweils um die Änderung von Annah-
meanordnungen. 
 
Der LRH fordert die Dienststellen des Landes auf, anhand eines Abgleichs 
ihrer Aufzeichnungen mit den Buchführungsergebnissen die Richtigkeit der 
veränderten Ansprüche zu prüfen und sie in einer Übersicht für die 
Erstellung der Haushaltsrechnung darzustellen. 
 
Für die Steuerverwaltung wurden in der Rückstandsübersicht als 
Anlage zur Haushaltsrechnung von den Ansprüchen des Landes 
ausgewiesen als im Haushaltsjahr 2001 
• erlassen      1.125 TDM, 
• niedergeschlagen 140.211 TDM, 
= nicht durch Zahlung erledigt  141.336 TDM. 

  
Von den Gesamtrückständen von 636.762 TDM  
sind 
• gestundet   87.928 TDM, 
• ausgesetzt 159.666 TDM, 
• echte Rückstände 389.167 TDM. 
 

7.9 Vermögen des Landes  
 
Gem. Art. 55 Abs. 1 Satz 2 LV hat die Landesregierung durch das 
Finanzministerium die Haushaltsrechnung mit einer Übersicht über das 
Vermögen und die Schulden des Landes vorzulegen.  
 

7.9.1 Das Finanzministerium weist die Bestände der Rücklagen des Landes im 
Teil A, Abschnitt II Nr. 2 der Vermögensübersicht aus.  
• Bei der Rücklage zur Verminderung des Kreditbedarfs stimmen weder 

der Stand Ende 2000 noch der dargestellte Zuführungsbetrag an die 
Rücklage und somit auch der Stand Ende 2001 nicht mit der Buch-
führung überein.  

• Bei der Rücklage für Diskontierungsdarlehen stimmen die im Ver-
mögensnachweis dargestellten Stände Ende 2000 und damit auch der 
Stand Ende 2001 nicht mit der Buchführung überein.  
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Der LRH bittet, wie auch schon in seinen Bemerkungen 2001 und 20021, 
zum zahlenmäßigen Abgleich der Rücklagen die vorhandenen Möglich-
keiten zu nutzen und in der Haushaltsrechnung 2002 die fehlerhaften 
Vorträge zu korrigieren.  
 
Das Finanzministerium erklärt, dass die Ursachen der Abweichungen der 
Rücklagenbestände bei der Rücklage zur Verminderung des Kreditbedarfs 
und der Rücklage für Diskontierungsdarlehen in der Vermögensübersicht 
und der Buchführung der Landeshauptkasse derzeit geklärt werden. 
Erforderliche Korrekturen würden veranlasst. 
 

7.9.2 Gem. § 73 LHO ist über das Vermögen und die Schulden des Landes ein 
Nachweis zu erbringen. Zum Nachweis des beweglichen Vermögens 
sind Bestandsverzeichnisse zu führen. Beim Finanzamt Lübeck wurden 
Bestandsverzeichnisse seit 1999 nicht mehr fortgeführt; die Lieferung und 
der Verbleib seitdem beschaffter Vermögensgegenstände und der Ver-
bleib der bis 1999 beschafften Vermögensgegenstände kann nicht nach-
gewiesen werden. Nach Auskunft des Finanzamts Lübeck führt die 
Oberfinanzdirektion Kiel über alle von ihr für die Finanzämter beschafften 
Gegenstände ein Inventarverzeichnis. Der LRH empfiehlt, die Inven-
tarverzeichnisse bei den einzelnen Dienststellen führen zu lassen und 
bittet das Finanzministerium, die Aktualisierung der Bestandsverzeichnisse 
auf der Grundlage der Buchführungsunterlagen beim Finanzamt Lübeck 
zu überwachen. 
 
Im Landesamt für Gesundheit und Arbeitssicherheit - Außenstelle Lübeck - 
wird ebenfalls kein aktuelles Bestandsverzeichnis geführt. Die Dienststelle 
begründete dies mit einem Schreiben des Finanzministeriums, in welchem 
die Anlagenrechnung für das SAP-Verfahren angekündigt wird. Entspre-
chend wurden die Kassenanordnungen nicht mit Inventarisierungsver-
merken nach den VV zu § 73 LHO versehen. Der Nachweis über den Ver-
bleib der in 2001 beschafften Vermögensgegenstände kann nicht geführt 
werden. Die Dienststelle hat zugesagt, die Erfassung der Bestände an 
beweglichen Sachen im SAP-Verfahren zügig durchzuführen.  
Der LRH sieht einen dringenden Informationsbedarf für die Führung der 
Bestandsverzeichnisse in den Dienststellen vor Ort und bittet das Finanz-
ministerium, die Dienststellen auf geeignete Art und Weise zu informieren. 
 

7.10 Kreditaufnahme und Schulden des Landes  
 
Im Haushaltsjahr 2001 haben sich die Kreditaufnahme und die Schulden 
des Landes wie folgt entwickelt: 
 

                                                      
1  Vgl. Bemerkungen 2001 des LRH, Nr. 8.17, und Bemerkungen 2002 des LRH, Nr. 8.10.1. 
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7.10.1 Die Kredite des Landes wurden im Haushaltsjahr 2001 auf der Grundlage 
der in der folgenden Übersicht dargestellten Kreditermächtigungen 
aufgenommen (gerundet auf volle DM).  
 
Kreditermächtigungen Höhe der 

Ermächtigung
Inanspruch- 

nahme 
Verbleibende  
Ermächtigung 

Restliche Ermächtigung aufgrund 
von § 2 Abs. 1 HG 2000 gem. § 18
Abs. 3 LHO 536.705.523  536.705.523

 
 

- 
Ermächtigung gem. § 2 Abs. 1 
HG 2001 zur allgemeinen Deckung 3.886.399.900  3.505.877.570

 
  344.576.0001 

Umschuldungsermächtigung gem. 
§ 18 Abs. 5 LHO - 2 -

 
- 

Marktpflegeermächtigung gem. 
§ 18 Abs. 5 LHO 
 

122.414.8013 122.414.801
 

- 
 

Gesamtermächtigung 
 
Vorgriffsermächtigung gem. 
§ 2 Abs. 2 HG 2001 

4.545.520.224  

915.794.350  

4.164.997.894

-

344.576.000   
 
 

- 
 
Die Kreditermächtigungen hat das Finanzministerium nicht überschrit- 
ten. Es wurde noch eine Restkreditermächtigung gem. § 18 Abs. 3 LHO 
von rd. 344,6 Mio. DM (Vorjahr: 536,7 Mio. DM) und ein Einnahmerest von 
30,6 Mio. DM4 (Vorjahr: 271,1 Mio. DM) in das Haushaltsjahr 2002 
übertragen.  
 

7.10.2 Gem. Haushaltsvermerk in Kap. 1112 Maßnahmegruppen (MG) 01 bis 03 
(Nettokreditaufnahme, Anschlussfinanzierung und Umschuldungen) darf 
das Finanzministerium abweichend von § 72 Abs. 2 LHO in Anwendung 
von § 72 Abs. 6 LHO Einnahmen in das folgende Haushaltsjahr umbuchen 
oder Einnahmen aus der Aufnahme von Krediten, die am Anfang des 
folgenden Haushaltsjahres eingehen, noch zugunsten des abzu-
schließenden Haushaltsjahres buchen oder umbuchen. Auf dieser 
Grundlage wurden nach Angaben in der Haushaltsrechnung 20015 rd.  
314 Mio. DM (Vorjahr 353,6 Mio. DM), die Anfang des Haushaltsjahres 
2002 eingingen, zugunsten des Haushaltsjahres 2001 gebucht.  
 

7.10.3 Gem. § 2 Abs. 5 HG 2001 durfte das Finanzministerium Kassenver-
stärkungskredite in Höhe von bis zu 8 v. H. des in § 1 HG 2001 für Ein-
nahmen und Ausgaben festgestellten Betrags, d. h. max. 1.465,3 Mio. DM, 
aufnehmen. Nach Rückzahlung dieser Kredite darf diese Ermächtigung 
gem. § 18 Abs. 2 Nr. 2 LHO wiederholt in Anspruch genommen werden. 

                                                      
1 35.946.330 DM in Abgang gestellt. 
2 Ansatz Titel 1112-325 03: 150 Mio. DM; gem. § 18 Abs. 5 LHO vermindert auf den Ist-

Betrag. 
3 Ansatz Titel 1112-325 04: 200 Mio. DM; gem. § 18 Abs. 5 LHO vermindert auf den Ist-

Betrag. 
4 Vgl. auch Tz. 7.3.2 dieser Bemerkungen. 
5 Haushaltsrechnung 2001, S. 14, Landtagsdrucksache 15/2248 vom 07.11.2002. 
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Zur vorübergehenden Liquiditätssicherung wurden im Haushaltsjahr 2001 
an 39 Tagen (2000: 39 Tage) Kassenverstärkungskredite aufgenommen. 
Der Ermächtigungsrahmen wurde nicht überschritten.  
 
Der Höchstbetrag der an einem Tag in Anspruch genommenen Kassen-
verstärkungskredite belief sich auf 172 Mio. DM vom 03. bis 04.04.2001 
(Vorjahr: 272 Mio. DM). Für Kassenverstärkungskredite wurden angabe-
gemäß Zinsen aus Titel 1114-575 11 MG 01 in Höhe von rd. 0,33 Mio. DM 
gezahlt (2000: 0,54 Mio. DM). Die Zinssätze für die Kredite lagen zwischen 
3,1 v. H. und 5,75 v. H. (2000: 2,88 v. H. und 4,87 v. H.). 
 
Am Ende des Haushaltsjahres 2001 bestanden Schulden aus Kassen-
verstärkungskrediten zur Liquiditätssicherung des Landes in Höhe von 
74,3 Mio. DM (Vorjahr: - ).  
 
Ausweislich der Unterlagen des Finanzministeriums hat das Universitäts-
klinikum Schleswig-Holstein - Campus Lübeck - vom 01. bis 07.06.2001 
dem Land einen Kassenverstärkungskredit in Höhe von 20 Mio. DM 
gewährt, für den das Land Zinsen in Höhe von 15.133,34 DM bei einem 
Zinssatz von rd. 4,5 v. H. zahlte. Nach den Unterlagen des Universi-
tätsklinikums zahlte das Land dem Universitätsklinikum am 01.06.2001 
insgesamt rd. 10,7 Mio. DM an Zuschüssen und erhielt gleichzeitig den 
Kassenkredit vom Universitätsklinikum. Das Land zahlte diesen Kassen-
kredit am 07.06.2001 zurück; taggleich legte das Universitätsklinikum 
diesen Betrag als Tagesgeld bei einem Kreditinstitut an.  
 
Der LRH verkennt nicht, dass sich das Universitätsklinikum wirtschaftlich 
verhält, wenn es liquide Mittel kurzfristig Zins bringend anlegt. Es ist 
jedoch wirtschaftlich unsinnig, wenn der Zuschussempfänger seinen 
Zuschuss unmittelbar nach Erhalt wieder beim Zuschussgeber (oder auch 
bei einem Dritten) verzinslich anlegt, und sich der Zuschussgeber damit 
zur Zahlung seines Zuschusses beim Zuschussempfänger die nötige 
Liquidität beschafft. Vielmehr ist dies ein Zeichen dafür, dass der 
Landeszuschuss zu früh ausgezahlt wurde (Nichtbeachtung von § 34 Abs. 
2 LHO).  
 
Insgesamt verfügte das Klinikum im Jahre 2001 durchschnittlich über eine 
Gesamtliquidität in Höhe von rd. 41 Mio. DM und erwirtschaftete lt. 
Jahresabschlussbericht im gleichen Zeitraum Zinserträge in Höhe von rd. 
3,1 Mio. DM (Vorjahr: 1,77 Mio. DM). Angesichts des Liquiditäts-
überschusses in 2001 stellt sich die Frage, ob die Zuschüsse für laufende 
Zwecke und für Investitionen bedarfsgerecht ausgezahlt worden sind. Der 
LRH fordert die Landesregierung auf zu prüfen,  
• wie sich der in 2001 nicht benötigte Liquiditätsüberschuss aufbauen  

konnte, 



 39

• ob die Höhe der vom Land geleisteten Zuschüsse angemessen war 
und  

• ob der aus den angelegten Mitteln erlangte Vorteil (Zinserträge) - der 
teilweise zulasten des Landes erwirtschaftet wurde - zurückgefordert 
werden kann. 

 
7.10.4 Von den Ermächtigungen gem. § 27 Abs. 7 und 8 HG 2001, nach denen 

das Innenministerium im Einvernehmen mit dem Finanzministerium die IB 
ermächtigen darf,  
• zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen der Zweckrücklage 

Wohnungsbau für den Wohnungsbau Darlehen bis zur Höhe von  
50 Mio. DM zuzüglich Zinsverpflichtungen und Geldbeschaffungs-
kosten zu marktgerechten Bedingungen zulasten der Zweckrücklage 
für den Wohnungsbau aufzunehmen und  

• zur Mitfinanzierung des Wohnungsbauprogramms 2001 Darlehen 
zu marktgerechten Zinsen zulasten der Zweckrücklage Wohnungsbau 
aufzunehmen,  

wurde nach Angaben in der Haushaltsrechnung1 kein Gebrauch gemacht. 
 
Angaben über die Ausschöpfung bzw. die Nichtinanspruchnahme der 
Kreditermächtigungen im HG sind aus dem Jahresabschluss der IB nicht 
nachvollziehbar. Dort wird nicht zwischen Krediten zur Überbrückung von 
Liquiditätsengpässen und solchen für Förderzwecke unterschieden. Es 
werden täglich fällige Verbindlichkeiten der Zweckvermögen gegenüber 
Kreditinstituten (beim Zweckvermögen Wohnungsbau am 31.12.2001:  
- DM) denen mit vereinbarter Kündigungsfrist (beim Zweckvermögen 
Wohnungsbau am 31.12.2001: 577,7 Mio. DM) gegenübergestellt. Gem. 
Beschluss des Finanzausschusses vom 16.01.2003 ist die IB aufgefordert, 
künftig in ihrer Rechnung die Inanspruchnahme der jeweiligen Krediter-
mächtigungen auszuweisen.  
 

7.10.5 Im Haushaltsjahr 2001 hat das Land insgesamt Kredite (Bruttokre-
ditaufnahme) in Höhe von 
 4.457.226.678,99 DM (2000: 4.808.410.690,62 DM)  
aufgenommen,  
 4.213.377.390,55 DM Kredite am Kreditmarkt,  
      13.786.132,04 DM im öffentlichen Bereich und  
    230.063.156,40 DM mit den wie Einnahmen aus Kredit zu  
  behandelnden Einnahmen aus der Ver- 
  äußerung von unentbehrlichen Liegen- 
  schaften.2  

                                                      
1  Haushaltsrechnung 2001, S. 14, Landtagsdrucksache 15/2248 vom 07.11.2002. 
2  Die Einnahmen des Landes aus der Veräußerung in Höhe von 230,1 Mio. DM sind gem. 

einstweiliger Anordnung des BVerfG vom 17.09.1998 wie Einnahmen aus Kredit zu 
behandeln.  
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Diese gesamte Bruttokreditaufnahme des Landes liegt damit um rd. 
351,2 Mio. DM oder 7,3 v. H. unter der des Vorjahres (2000: 758 Mio. DM 
oder 18,7 v. H. über der des Jahres 1999).  
Die Schuldentilgung am Kreditmarkt und bei öffentlichen Haushalten 
hat sich auf  

  3.049.991.385,56 DM  (2000: 3.641.461.032,96 DM) 
vermindert. Da es sich hierbei lediglich um Anschlussfinanzierungen und 
Umschuldungen handelt, wurden mit diesen Tilgungen die Schulden des 
Landes nicht effektiv vermindert.  
 
Die Differenz zwischen Bruttokreditaufnahme und Schuldentilgung, die 
Nettokreditaufnahme des Landes, liegt damit insgesamt bei  
 1.407.235.293,43 DM (2000: 1.166.949.657,66 DM). 
Davon entfallen  
 1.393.976.319,67 DM (2000: 1.156.586.752,58 DM) 
auf die Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt einschl. der Einnahmen aus 
dem Immobiliengeschäft.  
Im Vergleich zum Vorjahr ist diese Nettokreditaufnahme damit um rd. 
237,4 Mio. DM oder 20,5 v. H. gestiegen (2000: um 34,5 Mio. DM oder 
2,9 v. H. gesunken).  
 
Die Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt (ohne Einnahmen aus dem 
Immobilienmodell) beträgt nach Vollzug des Haushalts 2001  
1.163.913.163,27 DM (2000: 906.200.452,58 DM) und liegt um  
rd. 240,4 Mio. DM oder 26 v. H. über der Veranschlagung im Haushalt 
2001 (Vorjahr: 66,8 Mio. DM oder 6,9 v. H. unter der Veranschlagung im 
Haushalt 2000).  
 
Die Nettokreditaufnahme im öffentlichen Bereich ist um rd. 
2,9 Mio. DM gestiegen. Sie belief sich auf 
 13.258.973,76 DM (2000: 10.362.905,08 DM). 
 
In den vergangenen Jahren entwickelte sich die gesamte Nettokredit-
aufnahme im Vergleich zum Haushalts-Soll wie folgt (gerundet auf 
volle DM)1: 
 

                                                      
1 1999 bis 2001 einschl. der Einnahmen aus dem Immobiliengeschäft. 
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Jahr Soll 
 

Ist 
 

weniger (-) 
mehr (+) 

1995 1.001.373.000 1.309.666.043 + 308.293.043 
1996 1.096.280.500 1.270.569.052 + 174.288.552 

1997 1.239.290.500 1.234.644.049 -     4.646.451 

1998 1.236.655.500 1.129.227.059 - 107.428.441 

1999 1.307.300.500 1.205.392.861 - 101.907.639 

2000 1.238.557.000 1.166.949.658 -  71.607.342 

2001 1.167.518.500 1.407.235.293 + 239.716.793 
 

7.10.6 Die Schulden des Landes aus Kreditmarktmitteln, aus kreditähnlichen 
Rechtsgeschäften, Ausgleichsforderungen und Schulden bei Verwaltun-
gen, die fundierten Schulden, erhöhten sich um rd. 1.317,1 Mio. DM oder 
4,2 v. H. gegenüber dem Vorjahr auf insgesamt 
 32.876,8 Mio. DM  (2000: 31.559,7 Mio. DM). 
Einschl. der wie Einnahmen aus Kredit zu behandelnden Einnahmen aus 
der Immobilienveräußerung (bis Ende 2001: 820,5 Mio. DM) belaufen sich 
die Schulden Ende 2001 auf insgesamt  
 33.697,4 Mio. DM  (Vorjahr: 32.150,2 Mio. DM). 
Sie stiegen damit um 1.547,2 Mio. DM oder 4,8 v. H. gegenüber dem 
Vorjahr.1 
 
Die Schulden des Landes je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) 
stiegen 2001 um 533 DM oder 4,6 v. H. auf 12.057 DM2 (Vorjahr: 
11.524 DM). 
 

7.10.7 Gem. Art. 53 Satz 2 LV und § 18 Abs. 1 LHO dürfen die Einnahmen aus 
Krediten abzüglich der Tilgungsausgaben (Nettokreditaufnahme) die 
Summe der im Haushalt veranschlagten Investitionen nicht übersteigen 
(Kreditobergrenze). Ausnahmen sind nur zur Abwehr einer Störung des 
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts oder zur Überwindung einer 
schwer wiegenden Störung der Wirtschafts- und Beschäftigungsent-
wicklung des Landes zulässig. 
 
Die Kreditobergrenze wurde - nach dem Berechnungsschema des LRH - 
bei der Aufstellung des Haushalts um 58,6 Mio. DM unterschritten 
(Vorjahr: 8,8 Mio. DM). Unter Berücksichtigung des Nachtragshaushalts 
2001 wurde sie um 11,7 Mio. DM überschritten, nach Vollzug des 
Haushalts sogar um 241,7 Mio. DM (Vorjahr: 9,2 Mio. DM) - wie die 
folgende Berechnung zeigt: 
 

                                                      
1  Abweichend von der Darstellung in der Haushaltsrechnung 2001, S. 10, Land-

tagsdrucksache 15/2248 vom 07.11.2002. 
2 Davon entfallen 294 DM je Einwohner (Vorjahr: 212 DM) auf die Einnahmen aus dem 

Immobiliengeschäft. Wie das Finanzministerium legt der LRH für 2001 die Einwohnerzahl 
vom 30.06.2001 (2.794.870) zugrunde. 
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Einnahme-/Ausgabeart Ansatz 2001  
TDM 

Ist 2001 
TDM 

Investitionen HGr. 7 270.027,0 275.405,5 
Investitionen HGr. 8 1.215.599,5 1.182.441,0 

Investitionen insgesamt 1.485.626,5 1.457.846,5 
 
abzüglich   

Schuldenaufnahme für Investitionen bei 
Bund und Ländern, Gr. 311 und 312 

 
14.701,0 

 
13.786,1 

Zuweisungen für Investitionen aus dem 
Öffentlichen Bereich, OGr. 33 

 
202.890,1 

 
197.659,9 

Beiträge und sonstige Zuschüsse für 
Investitionen, OGr. 34 

 
126.305,0 

 
94.165,9 

Nettoinvestitionen 1.141.730,4 1.152.234,6 

Nettokreditaufnahme1 1.153.467,3 1.393.976,3 
Unterschreitung (+) / Überschreitung (-)  
der Kreditobergrenze 

 
-    11.736,9 

 
-   241.741,7 

 
Bei dieser Betrachtung bleibt unberücksichtigt, dass das Land zur Finan-
zierung der Investitionen noch weitere Zuweisungen für Investitionen von 
Dritten erhält, die im Haushalt unrichtigerweise als Zuweisungen für kon-
sumtive Zwecke ausgewiesen werden. Diese würden die Kreditobergrenze 
noch erheblich senken.2 
 
Werden veranschlagte Investitionen bei nachgewiesener Wirtschaftlichkeit 
im Haushaltsvollzug durch alternative Beschaffungsformen (wie z. B. 
Leasing oder ähnliche Verträge) ersetzt, so sind die hierfür erforderlichen 
Mittel auf einen Titel der HGr. 5 umzusetzen (§ 7 Abs. 22 HG 2001). Gem. 
Beschluss des Finanzausschusses3 ist die Kreditobergrenze und die 
Kreditermächtigung entsprechend zu vermindern. In der Haushaltsrech-
nung wurden keine Umsetzungen nachgewiesen.  
 

7.10.8 Die Überschreitung der Kreditobergrenze im Haushaltsvollzug 2001 
um 241,7 Mio. DM ist insbesondere Folge von  
• Mindereinnahmen des Landes aus dem LFA und den BEZ in Höhe von 

485,5 Mio. DM, denen Steuermehreinnahmen gegenüber der Veran-
schlagung von 275,5 Mio. DM gegenüberstanden. Die verbliebene 
Deckungslücke von 210 Mio. DM wurde durch Inanspruchnahme der 
Restkreditermächtigung gem. § 18 Abs. 4 LHO gedeckt.  

• 34,9 Mio. DM weniger Investitionsausgaben als veranschlagt.  
Im laufenden Haushalt 2001 zeigte die Entwicklung der Steuereinnahmen 
in Schleswig-Holstein gegenüber dem Vorjahr keine Auffälligkeiten. Die 
Steuereinnahmen des Landes stiegen in gleichem Maß wie im Vorjahr und 
überstiegen am Jahresende 2001 die noch mit dem Nachtragshaushalt 
vom 02.10.2001 verminderten Ansätze um 275,5 Mio. DM. Jedoch sanken 

                                                      
1  Einschl. Einnahmen aus dem Immobilienmodell. 
2  Vgl. Bemerkungen 1997 des LRH, Nr. 8.8. 
3 Niederschrift der 107. Sitzung des Finanzausschusses am 11.12.1998, S. 16. 
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die Steuereinnahmen der Geberländer im LFA erheblich, sodass 
Schleswig-Holstein, das mit veranschlagten Einnahmen aus dem LFA und 
den BEZ in Höhe von 1.028,7 Mio. DM in hohem Maß von den anderen 
Ländern abhängig ist, fast die Hälfte der veranschlagten Mittel einbüßte.  
 
Weiterhin waren in den verminderten Einnahmen aus dem LFA auch an-
teilige Zahlungsverpflichtungen des Landes in Höhe von rd. 76,7 Mio. DM 
aufgrund der Verurteilung des Landes Niedersachsen durch das Bundes-
verwaltungsgericht (BVerwG) enthalten.1 2 Das BVerwG folgte mit seinem 
Urteil den bereits von 2 Vorinstanzen getroffenen Entscheidungen, dass 
das Land Niedersachsen Förderabgaben einschl. Zinsen in Höhe von 
2.470,2 Mio. DM an ein Unternehmen für vergangene Jahre zurückzahlen 
muss. Diese Zahlung wurde anteilig vom Bund und den anderen Ländern 
übernommen. Überraschend kam die Entscheidung damit nicht. Auch 
wenn die finanziellen Folgen in ihren genauen Auswirkungen auf den 
Landeshaushalt nicht vorhersehbar waren, so hätte dennoch Vorsorge 
hierfür getroffen werden müssen.  
 
Insbesondere die negative Entwicklung in den anderen Ländern und die 
anteilige Übernahme von Zahlungen für Niedersachsen wirkten sich auf 
die im März 2002 durchgeführte vorläufige Abrechnung der Umsatzsteuer-
aufteilung, des LFA und der BEZ für das Jahr 2001 im Umfang von  
208 Mio. DM für Schleswig-Holstein belastend aus. Nach einer Ent-
scheidung des Finanzministeriums für die Haushaltsrechnung 1996 bucht 
es seitdem - in Abstimmung mit dem LRH - die Ergebnisse der vorläufigen 
Abrechnung des LFA und der BEZ für das abgelaufene Haushaltsjahr, die 
Ende des 1. Quartals des Folgejahres vorgelegt wird, unter Anwendung 
des § 72 Abs. 3 LHO noch in das abgelaufene Haushaltsjahr. Die Bücher 
des Landes werden nur wegen dieser Buchungen bis Ende März offen 
gehalten. War es ursprünglich die Absicht des Finanzministeriums, auf 
diesem Wege durch erwartete Mehreinnahmen das alte Haushaltsjahr zu 
entlasten, so verkehrte sich in den letzten Jahren der vermeintliche Vorteil 
in das Gegenteil. Das Land hatte z. T. noch erhebliche Nachzahlungen zu 
leisten. 
 
In der Überschreitung der Kreditobergrenze im Haushaltsvollzug sieht das 
Finanzministerium keinen Verstoß gegen Art. 53 Satz 2 LV, da dieser die 
Kreditaufnahme an die veranschlagten Ausgaben für Investitionen binde3. 
Es sei vielmehr unter Hinweis auf das späte Erkennbarwerden der Steuer-
ausfälle in 2001 der Auffassung, dass die vom LRH vertretene Auffassung, 
die Kreditaufnahmegrenze gem. Art. 53 LV sei auch im Haushaltsvollzug 
einzuhalten, damit widerlegt werde. „Wenn Haushaltsbelastungen erst so 
                                                      
1  Nach Angaben im Umdruck 15/1942 vom 27.02.2002, S. 5. 
2  BVerwG 4 C 1.00 und 4 C 2.00 vom 04.12.2001. 
3  Umdruck 15/1980 vom 19.03.2002, S. 5. 
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spät im Jahr erkennbar werden, dass Einsparmaßnahmen zeitlich nicht 
mehr möglich sind, muss es zwangsläufig zu einer höheren Kredit-
aufnahme und evtl. zu einer Überschreitung der investiven Ausgaben 
kommen.“1  
 
Dieser Argumentation des Finanzministeriums widerspricht der LRH mit 
folgenden Feststellungen:  
• Natürlich können 3 Monate nach Ablauf eines Haushaltsjahres keine 

Eingriffe mehr in den abgelaufenen Haushalt vorgenommen werden, 
um auf Mindereinnahmen, die im neuen Jahr noch für das alte 
Haushaltsjahr gebucht werden, reagieren zu können. Mit dem 
Kunstgriff der langen Offenhaltung der Bücher des Landes und 
damit des späten Jahresabschlusses werden, wie sich beim Jah-
resabschluss 2001 zeigt, Grundsätze des kameralen Rechnungs-
wesens, das die Jahresabgrenzung auf die Kassenwirksamkeit abstellt, 
konterkariert. Generell wird der Abschlusstag so früh wie möglich fest-
gelegt; i. d. R. findet der Abschluss der Bücher in den ersten Arbeits-
tagen des Januars statt.2 Die hiervon abweichende schleswig-
holsteinische Praxis des Jahresabschlusses darf nicht Verfassungs-
grundsätze aushebeln. 
Da sich zudem die Auswirkungen letztlich über die Jahre ausgleichen, 
schlägt der LRH vor, wieder zu dem in früheren Jahren praktizierten 
zeitnahen Jahresabschluss zurückzukehren. Damit wird auch der Ver-
gleichbarkeit der Ergebnisse unter den Ländern Rechnung getragen. 

 
• Auch die in § 10 Abs. 2 LHO normierte Berichtspflicht des Finanz-

ministeriums über den Haushaltsvollzug und über erhebliche Änderun-
gen der Haushaltsentwicklung wird ad absurdum geführt, wenn sich bis 
Ende März des Folgejahres noch erhebliche Änderungen wie im Jahr 
2002 für 2001 im Hinblick auf die Ergebnisse der Jahresrechnung 
ergeben können. Der Bericht über den Haushaltsvollzug hat keinen 
Nutzen und läuft ins Leere.  

 
• Der LRH hat in der Vergangenheit immer wieder darauf hingewiesen, 

dass mit der Restkreditermächtigung grundsätzlich die Finanzierung 
der im abgelaufenen Haushaltsjahr noch nicht getätigten Ausgaben, für 
die Ausgabereste gebildet wurden, sichergestellt werden soll. Mit der 
Inanspruchnahme der weiter geltenden Ermächtigung gem. § 18 Abs. 4 
LHO  
− zum Ausgleich von Mindereinnahmen aus Steuern und BEZ sowie  

                                                      
1  Umdruck 15/1980 vom 19.03.2002, S. 5. 
2  Piduch, Bundeshaushaltsrecht - Kommentar, 2. Aufl. Oktober 2001, RN 2 zu § 76 BHO. 
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− zur Deckung von auf Rechtsverpflichtungen beruhenden Mehraus-
gaben bis zur Höhe von 3 v. H. der veranschlagten Einnahmen aus 
Steuern und BEZ  

besteht immer die Gefahr, dass auch konsumtive Ausgaben kre- 
ditfinanziert werden und die von der Verfassung bei Aufstellung des 
Haushalts vorgegebene Kreditobergrenze im Haushaltsvollzug über-
schritten wird. Dies widerspricht der Intention des Art. 53 LV, die Kre-
ditaufnahme auf die Höhe der Investitionen zu begrenzen.  

 
• Es ist nach wie vor umstritten, ob die Verfassungsbestimmungen zur 

Kreditobergrenze lediglich bei der Haushaltsaufstellung zu beachten 
sind oder auch für den Haushaltsvollzug gelten.1 In der Vergangen-
heit hat der LRH mehrfach dargelegt, dass die enge Auslegung, nach 
der es sich bei der Kreditobergrenze „um eine Veranschlagungs- und 
nicht (auch) um eine Vollzugsmaxime“2 handele, insbesondere im Falle 
einer Kreditfinanzierung konsumtiver Ausgaben nicht überzeugen kann. 
Die Rechtsprechung des BVerfG, nach der Kredite „nur im Umfang der 
Ausgaben mit zukunftsbegünstigendem Charakter in Anspruch genom-
men werden (dürfen)“3, wird nicht hinreichend berücksichtigt. Der 
Schutzzweck der Verfassungsnormen zur Kreditbegrenzung erfüllt sich 
nur dann, wenn das Kreditlimit den Haushaltsvollzug einschließt. Ein-
fluss auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung können nicht die Etat-
ansätze erlangen, sondern „erst die Praxis der Staatsausgaben und  
-einnahmen, also das Handeln der Exekutive“4. Anderenfalls wird auch 
der Verteilungs- und Sicherungszweck der Norm unterlaufen und die 
Balance zwischen Schuldenstand und Kapitalstock aufgegeben.5 

 
Wenn der Landeshaushalt aber - wie in den vergangenen Jahren - alle 
Spielräume des Landes für Kreditaufnahmen ausschöpft und gleichzeitig 
hohe globale Minderausgaben veranschlagt sind, muss schon bei gerings-
ten nicht vorhersehbaren Belastungen der Landeshaushalt aus dem 
Gleichgewicht geraten. Der LRH verkennt diese Probleme nicht. Eine 
Lösung kann jedoch nicht darin liegen, dass Grenzen, die der Legislative 
bei der Aufstellung des Haushalts von der Verfassung auferlegt worden 
sind, im Vollzug des Haushalts für die Regierung aufgehoben werden und 
damit der Exekutive weitere Spielräume gewährt werden als dem Haus- 
 

                                                      
1  Vgl. Bemerkungen 2000 des LRH, Nr. 9.16.6. 
2  Patzig, Haushaltsrecht des Bundes und der Länder, Stand: 1991, Art. 115 GG, Rn. 25; 

Piduch, Bundeshaushaltsrecht, 1996, Art. 115 GG Rn. 30. 
3  BVerfGE 79, 311. 
4  Isensee, Staatsverschuldung im Haushaltsvollzug, in: DVBl. 1996, S. 173 m. w. Nw. 
5  Kirchhof, F., in: DVBl. 2002, S. 1576. 
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haltsgesetzgeber selbst1. Dies kann nicht mit der Verfassung vereinbar 
sein, vielmehr wird damit die Kreditobergrenze entwertet.  
 

7.11 Eventualverbindlichkeiten 
 
Auf der Grundlage von Art. 53 LV ermächtigt das HG 2001 (einschl.  
Nachtragshaushalt) das Land zur Übernahme von Bürgschaften,  
Garantien und sonstigen Gewährleistungen (Eventualverbindlichkeiten) 
in Höhe von 
 2.787.575.000,00 DM  (Vorjahr: 1.967.575.000,00 DM), 
das entspricht einer Steigerung um 820 Mio. DM oder 41,7 v. H.  
Der auf dieser Grundlage eingegangene Bestand an Eventual-
verbindlichkeiten betrug laut Angaben in der Haushaltsrechnung 20012 am 
31.12.2001  
 1.788.396.631,45 DM  (Vorjahr: 1.036.323.273,41 DM) 
und ist damit um rd. 752 Mio. DM oder 72,6 v. H. gestiegen. Die Ermäch- 
tigungen wurden damit in Höhe von 64,2 v. H. ausgeschöpft. 
 
Der Anstieg sowohl der Ermächtigungen für die Übernahme von Even-
tualverbindlichkeiten als auch von deren Inanspruchnahme beruhen 
insbesondere darauf, dass das Land 
• gem. § 15 Abs. 9 HG 2001 Bürgschaften zugunsten der Gesellschaft 

zur Verwaltung und Finanzierung von Beteiligungen des Landes (GVB) 
in Höhe von 500 Mio. DM gewähren durfte, von denen rd. 489 Mio. DM 
zugesagt wurden. Die GVB hat sich in dieser Höhe verschuldet, um für 
das Land eine stille Einlage bei der Landesbank Schleswig-Holstein zu 
leisten. 

• gem. § 15 Abs. 2 HG 2001 zusätzlich 300 Mio. DM Bürgschaften für 
Schiffbaudarlehen gewähren durfte, die nur in Höhe von rd. 70 Mio. DM 
in Anspruch genommen wurden. 

 
Der LRH hat bereits in der Vergangenheit davor gewarnt, die Eventual-
verbindlichkeiten zu erhöhen, insbesondere wenn sie - wie bei der GVB - 
bei wirtschaftlicher Betrachtung eine Kreditaufnahme des Landes dar-
stellen.3 Das Land sollte angesichts seiner hohen Verschuldung die 
Übernahme von Eventualverbindlichkeiten nicht als Ersatz für Kreditauf-
nahmen des Landeshaushalts einsetzen. 
 

                                                      
1  So auch Heuer, Kommentar zum Haushaltsrecht, Stand: August 1998, Rn. 10 zu Art. 115 

GG; ebenso Henneke, Länderfinanzpolitik und Verfassungsrecht, 1998, S. 66; vgl. auch 
Bemerkungen des BRH 1994, Bundestagsdrucksache 12/8490 Nr. 3.1.2, 1995, Bundes-
tagsdrucksache 13/2600 Nr. 2.2.2, und 1997, Bundestagsdrucksache 13/8550 Nr. 
2.5.1.2.2; Bemerkungen des Hessischen Rechnungshofs 1995, Landtagsdrucksache 
14/1630 Tz. 44. 

2  S. 197 der Haushaltsrechnung 2001, Landtagsdrucksache 15/2248 vom 07.11.2002. 
3  Vgl. Bemerkungen 2000 des LRH, Nr. 10.4, S. 85. 
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Neben den oben dargestellten Eventualverbindlichkeiten hat das Land 
weitere bürgschaftsähnliche Zusagen in Höhe von 1.724.877.453 DM 
angegeben. Hiervon entfallen 1.512.360.000 DM auf Garantieerklärungen 
gegenüber der IB. Nach der Haushaltsrechnung 20011 wurde diese 
Ermächtigung seit 1999 nicht mehr in Anspruch genommen, obwohl sie 
gleich lautend in den HG enthalten ist (§ 15 Abs. 7 Haushaltsbegleitgesetz 
1999: 380 Mio. DM, § 15 Abs. 7 HG 2000: 350 Mio. DM, § 15 Abs. 7 HG 
2001: 250 Mio. DM). Vor diesem Hintergrund sollte geprüft werden, ob die 
Ermächtigung noch weiterhin erforderlich ist.  
 

7.12 Derivative Finanzinstrumente 
 
Das Finanzministerium war nach § 18 Abs. 7 LHO i. V. m. § 2 Abs. 3 HG 
2001 ermächtigt, im Rahmen der Kreditfinanzierung ergänzende Verträge 
zur Optimierung der Kreditkonditionen und zur Begrenzung von Zins-
änderungsrisiken (derivative Finanzinstrumente) bis zu einem Vertrags-
volumen von 3 Mrd. DM abzuschließen.  
 
Dieser Ermächtigungsrahmen erhöhte sich nach § 2 Abs. 3 Satz 3 HG 
2001 um die während des Jahres fällig gewordenen Vertragsvolumen in 
Höhe von 1.584 Mio. DM. Die Hälfte des Ermächtigungsvolumens durfte 
auf Verträge entfallen, die Zinsoptionen zum Gegenstand hatten.  
 

Ermächtigung Mio. DM v. H.  
Abschlussermächtigung  4.584,0 100,0 

davon max. ½ für Zinsoptionen 2.292,0  

nicht ausgeschöpfte Ermächtigung gesamt 1.276,9   27,9  
nicht ausgeschöpfte Ermächtigung 
Zinsoptionen 

 
1.363,0 

 
  59,5 

 
Im Haushaltsjahr 2001 wurden folgende Derivatgeschäfte abgeschlossen: 
 

Geschäftsart Mio. DM  v. H. 

Swaps 2.102,5 69,4 

Optionen 929,0 30,6 

Zinsderivate insgesamt 3.031,5 100,0 

Auflösungsgeschäfte 275,6  

Gesamtvolumen 3.307,1  
 
In seinem Bericht zu den Bemerkungen 19992 hat der Finanzausschuss 
klargestellt, dass er wegen der mit dem Einsatz derivativer Finanzinstru-
mente verbundenen besonderen Risiken erwartet, bei Überschreitung der 

                                                      
1  Haushaltsrechnung 2001, S. 197, Landtagsdrucksache 15/2248 vom 07.11.2002. 
2 Bericht und Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zur Haushaltsrechnung 1999 

und zu den Bemerkungen 2001 des LRH mit Bericht zur Haushaltsrechnung 1999, 
Landtagsdrucksache 15/1048 vom 05.07.2001. 
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bisherigen Obergrenze der haushaltsgesetzlichen Ermächtigung zum 
Abschluss derivativer Finanzinstrumente in Höhe von 3 Mrd. DM recht-
zeitig unterrichtet zu werden.  
 
Das Finanzministerium kam mit Schreiben vom 12.11.2001 (Umdruck 
15/1583) dieser Berichtspflicht gegenüber dem Parlament nach. Der LRH 
regt an, diese Berichtspflicht gegenüber dem Parlament übergangsweise 
bis zum Ende des Haushaltsjahres 2003 auch im neuen Portfolioverfahren 
fortzuführen.  
 
Das Finanzministerium vertritt die Auffassung, dass durch den Wegfall 
der bestandsorientierten Ermächtigung im HG 2002 auch die Grundlage 
für die im Jahr 1999 dem Finanzausschuss gegebene Zusage entfallen 
sei. Übergangsweise werde das Finanzministerium für das Haushaltsjahr 
2002 zusätzlich auch das Abschlussvolumen im Vergleich zur früheren 
Obergrenze von 3 Mrd. DM darstellen. 
 
Der nominale Vertragsbestand an Zinsderivaten darf insgesamt 50  v. H. 
des Gesamtschuldenstands am Ende des vorangegangenen Haushalts-
jahres nicht übersteigen (§ 18 Abs. 7 LHO). Der Schuldenstand zum 
31.12.2000 betrug lt. Haushaltsrechnung 31.559,7 Mio. DM, sodass sich 
eine Obergrenze für das Haushaltsjahr 2001 von 15.779,9 Mio. DM 
errechnet.  
 
Am 31.12.2001 betrug der nominale Vertragsbestand insgesamt  
13.691 Mio. DM und setzte sich zusammen aus 
• Zinsswaps  10.744 Mio. DM (Vorjahr: 9.328 Mio. DM) und 
• Zinsoptionen   2.947 Mio. DM (Vorjahr: 2.916 Mio. DM). 
 
Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Vertragsbestand um 1.447 Mio. DM 
oder 11,8 v. H.  
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Der nominale Vertragsbestand an Zinsderivaten zum 31.12.2001 betrug 
43,4 v. H. (Vorjahr rd. 40,5 v. H.) des fundierten Schuldenstands zum 
Ende des Vorjahres; der Ermächtigungsrahmen nach § 18 Abs. 7 LHO 
wurde zu 86,8 v. H. (Vorjahr 79,7 v. H.) ausgeschöpft.  
 

7.12.1 Der Einsatz der derivativen Finanzinstrumente hat sich nach dem 
haushaltsmäßigen Ergebnis bislang positiv - in Form erzielter Entlastun-
gen - auf den Haushalt ausgewirkt. Die Ausgaben für Zinsen am Kapital-
markt konnten seit dem Einsatz der Zinsderivate bis einschl. 2001 
reduziert werden. Bedingt durch Auszahlungen aus den Derivaten ging die 
kumulierte Haushaltsentlastung vom Spitzenwert in Höhe von rd.  
89,9 Mio. DM im Haushaltsjahr 1999 auf rd. 64,8 Mio. DM im Jahr 2001 
zurück.  
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Dieser isolierten haushaltsmäßigen Darstellung stehen die wirtschaftlichen 
Ergebnisse (s. Tz. 7.12.2) gegenüber. 
 
Die Betrachtung der haushaltsmäßigen Belastung durch die Zinsderivate 
seit 1999 - nach der durchaus starken Entlastung der Vorjahre - kann nicht 
ohne Berücksichtigung der in 1998 getätigten Auflösungsgeschäfte 
erfolgen. Die Einnahmen aus den Ausgleichszahlungen von insgesamt rd. 
23 Mio. DM - die im Haushaltsjahr 1998 hätten vereinnahmt werden 
müssen - wurden auf die Haushaltsjahre 1999 (10,6 Mio. DM) sowie 2000 
(12,4 Mio. DM) verteilt1. Ohne diese Einnahmen hätten die haushalts-
mäßigen Belastungen für die Haushaltsjahre 1999 rd. 10,4 Mio. DM sowie 
2000 rd. 25,2 Mio. DM betragen.  
 

                                                      
1  Vgl. Bemerkungen 2000 des LRH, Nr. 9.17.1. 
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Nach dem Beschluss des Schleswig-Holsteinischen Landtags1 wurde das 
Finanzministerium aufgefordert, im Rahmen der jährlichen Berichte an den 
Finanzausschuss über die Kreditaufnahme und den Einsatz von 
Zinsderivaten die Höhe der vorzeitig aufgelösten Swapgeschäfte und die 
zeitliche Verteilung der Einnahmen auf die einzelnen Haushaltsjahre 
gesondert darzustellen.  
 
Das Finanzministerium hat in seinem Bericht an den Finanzausschuss 
zum Haushaltsjahr 20012 zwar über 4 vorzeitig aufgelöste Derivatverträge 
in einem Volumen von insgesamt rd. 275,6 Mio. DM berichtet, jedoch  
- entgegen des o. a. Beschlusses des Landtags - keine Angaben über die 
Verschiebung der Auflösungsprämie in Höhe von rd. 665 TDM auf das 
Haushaltsjahr 2002 gemacht. 
 

Geschäftsart Auflösungs- 
datum 

Auflösungs-
zahlung zum 

Auflösungs-
prämie in DM 

Swap-Option 19.02.2001 19.02.2001 19.558,30 

Swap 16.02.2001 16.02.2001 518.000,00 

Swap 27.02.2001 27.02.2001 228.000,00 

Summe I 3   765.558,30 
Swap 10.05.2001 14.05.2002 664.982,20 

Summe II   1.430.540,50 
 
Der LRH hält daran fest, dass ein vom Finanzministerium aus § 18 Abs. 7 
LHO interpretiertes Verstetigungsziel nicht über den Grundsätzen zur Er-
hebung von Einnahmen (§  34 Abs. 1 LHO) steht.4 Die Einhaltung von 
Teilzielen zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Begrenzung von 
Zinsänderungsrisiken hat im Rahmen der bestehenden haushalts-
rechtlichen Regelungen zu erfolgen.  
 

7.12.2 Neben der haushaltsmäßigen Entlastung errechnet das Finanzministerium 
die wirtschaftlichen Ergebnisse; Bewertungsstichtag ist der 01.06. des 
laufenden Haushaltsjahres. Das Finanzministerium gibt die wirtschaft-
lichen Ergebnisse im Rahmen der Haushaltsrechnung sowie im Haus-
haltsplan (Kap. 1114) bekannt.  
 

                                                      
1  Bericht und Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zur Haushaltsrechnung 1998 

und zu den Bemerkungen 2000 des LRH mit Bericht zur Haushaltsrechnung 1998, 
Landtagsdrucksache 15/436 vom 28.09.2000. 

2 Unterrichtung über den Stand der Eintragungen in das Landesschuldbuch per 31.12.2001 
und Bericht über die Kreditaufnahme und den Einsatz von Zinsderivaten im Haushaltsjahr 
2001, Umdruck 15/2191 vom 31.05.2002. 

3 Lt. Haushaltsrechnung 2001 wurden 0,766 Mio. DM an Auflösungsprämien empfangen. 
4 Vgl. Bemerkungen 2000 des LRH, Nr. 9.17.1, sowie Bericht und Beschlussempfehlung 

des Finanzausschusses zur Haushaltsrechnung 1998 und zu den Bemerkungen 2000 
des LRH mit Bericht zur Haushaltsrechnung 1998, Landtagsdrucksache 15/436 vom 
28.09.2000. 
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Nach den Berechnungen des Finanzministeriums hat sich zum 01.06.2001 
durch den Einsatz der Zinsderivate eine Zinskostenersparnis seit 1992 in 
Höhe von 362,7 Mio. DM ergeben.  
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Der LRH hält den vom Finanzministerium gewählten Ansatz zur Ermittlung 
des wirtschaftlichen Ergebnisses weiterhin für zweckmäßig und geeignet; 
mit dieser Darstellung wird dem parlamentarischen Informationsrecht nach 
den Empfehlungen für den Einsatz derivativer Finanzinstrumente1 
entsprochen. Gleichwohl dürfen diese Ergebnisse nicht zu Fehlinter-
pretationen führen. Der wirtschaftliche Erfolg durch den Einsatz von 
Zinsderivaten wird durch die jeweils ersparten Zinszahlungen im Vergleich 
zu den bei herkömmlicher Kreditaufnahme anfallenden Zinsausgaben 
ausgedrückt. Die so grundsätzlich erzielbare Einsparung wird verzinst und 
zuzüglich weiterer Einsparungen kumulierend dargestellt. Dieser Betrach-
tung stehen jedoch die generellen Belastungen durch Zinszahlungen im 
gleichen Zeitraum, die bei einer vergleichbaren wirtschaftlichen Betrach-
tungsweise ebenfalls einschl. Zinseszinseffekt kumulierend darzustellen 
wären, gegenüber.  
 
Dass die Zinszahlungen der vergangenen Jahre relativ konstant geblieben 
sind, ist neben dem Zinsmanagement auch dem rückläufigen Zinsniveau 
zu verdanken.  
 

                                                      
1  Vgl. Umdruck 14/3312 vom 27.04.1999. 
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Entwicklung der Zinsausgaben, der Schulden aus 
Kreditmarktmitteln sowie des Zinssatzes für Kredite des 
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Dem Anstieg der Verschuldung des Landes am Kapitalmarkt innerhalb der 
letzten 10 Jahre in Höhe von rd. 10,8  Mrd. DM bzw. 51 v. H. folgte ein 
relativ geringer Anstieg der Zinszahlungen im gleichen Zeitraum in Höhe 
von rd. 306 Mio. DM bzw. rd. 21 v. H. Auch wenn die Kosten der 
zunehmenden Verschuldung in Form von Zinszahlungen unterproportional 
auf den Haushalt durchschlugen, so sollte dies nicht darüber hinweg-
täuschen, dass ein anhaltender Zinsanstieg - auch ohne zusätzliche 
Kreditaufnahmen – zu steigenden Zinsausgaben führen kann.  
 

7.12.3 Neben den Ausgaben für Zinsderivate wurde im Haushaltsjahr 2001 eine 
Nettoübertragung von Zinsbestandteilen an die Ausgleichsrücklage für 
Zinsausgaben in Höhe von 30,7 Mio. DM durchgeführt; die Ausgleichs-
rücklage hatte lt. Haushaltsrechnung einen Gesamtbestand zum 
31.12.2001 in Höhe von 96,9 Mio. DM. Insgesamt wurden in die Rücklage 
Zinsbestandteile in Höhe von 40,2 Mio. DM  übertragen sowie 9,5 Mio. DM 
in den Haushalt zurückgeführt. Diese Ausgleichsrücklage für Zinsaus-
gaben dient der risikoadäquaten und periodengerechten Verteilung von 
vereinnahmten Optionsprämien.1 Zusätzlich können Minderausgaben des 
laufenden Haushalts bei den Ausgabepositionen  
• Zinsen für Altschulden vom inländischen Kapitalmarkt, 
• Zinsen für Neuverschuldung aus dem Vorjahr sowie 
• Zinsen für Auslandsdarlehen 
zum Ausgleich von Zinsänderungsrisiken bei variabel verzinslichen 
Darlehen und bei Anschlussfinanzierungen von im Finanzplanungs-
                                                      
1  Vgl. Erläuterungen zum Titel 1114 575 07 MG 01 - Übertragung von Zinsbestandteilen an 

die Ausgleichsrücklage für Zinsausgaben - im Haushalt 2001.  
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zeitraum fälligen Tilgungen der Rücklage zugeführt werden. Entgegen den 
haushaltstechnischen Richtlinien des Landes werden die Rücklagen-
bewegungen bei den Zinsausgabetiteln veranschlagt, sodass beim Haus-
haltsvollzug eine Zuführung bzw. Entnahme von Rücklagemitteln direkt die 
Höhe der Zinsausgaben beeinflusst. 
 
Im Dezember 2001 hat das Finanzministerium nach eigenen Angaben zur 
Entlastung des Haushalts 2002 rd. 14,5 Mio. DM der Rücklage 
zugeführt. Diesen Betrag errechnete das Finanzministerium im Mai 2001 
im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsentwurfs 2002 und des 
Nachtragshaushalts 2001 aus der zeitlichen Verschiebung der restlichen 
Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2000 in den Januar 2001. Das 
Finanzministerium belastete dabei den Haushalt 2001 durch Rücklagen-
zuführung mit Zinsausgaben, wie sie fiktiv bei einer Kreditaufnahme im 
Dezember 2000 angefallen wären. Die haushaltsmäßigen Voraussetzun-
gen verschaffte sich das Finanzministerium mit dem Nachtragshaushalt 
2001, indem der Ansatz der Rücklagenzuführung1 um 9,2 Mio. DM erhöht 
und der des Zinsausgabentitels2 um 9,2 Mio. DM gesenkt wurden. Der 
Differenzbetrag von 5,3 Mio. DM konnte aus dem Titel 1114-575 07 MG 01 
finanziert werden; dieser Betrag wurde laut Angaben des Finanzminis-
teriums gegenüber der ursprünglichen Veranschlagung nicht benötigt.  
 
Mit diesem Vorgehen hat das Finanzministerium 
• durch die Buchung von fiktiven Zinsausgaben gegen Grundsätze von 

Haushaltsklarheit  und -wahrheit  verstoßen und 
• entgegen der Erläuterung im Nachtragshaushalt keine Risikovorsorge 

betrieben, sondern künstlich die Zinsausgaben erhöht, um im Haushalt 
2002 eine entsprechende Deckung erreichen zu können. 

 
Das Finanzministerium vertritt die Auffassung, dass die Bildung von 
Rücklagen haushaltsrechtlich zulässig und die Zuführung zur Zinsaus-
gleichsrücklage haushaltsrechtlich abgesichert sei. Dies diene dem Ziel, 
die Zinsausgabenentwicklung zu verstetigen und künftige Zinsänderungs-
risiken zu begrenzen. 
 
Der LRH hält an seiner Bewertung fest. Die in der Haushaltsrechnung 
ausgewiesenen Zinsausgaben enthalten Bestandteile, die keine Zinsaus-
gaben, sondern Rücklagenzuführungen darstellen; die tatsächlichen Zins-
ausgaben waren in 2001 geringer. 
Eine vom Finanzministerium als Nebenziel verfolgte Verstetigung der Zins-
ausgaben kann nur transparent durchgeführt werden, indem - zur Darstel-
lung solcher Vorgänge - die nach den haushaltstechnischen Richtlinien 
vorgesehenen Rücklagetitel in den OGr. 91 und 35 veranschlagt werden. 
                                                      
1  Titel 1114-575 07 MG 01. 
2  Titel 1114-575 02 MG 01. 
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Im Übrigen ist aus Sicht des LRH unverständlich, warum die im Mai 2001 
festgestellte und im Dezember 2001 gebuchte Zinsminderausgabe in 
Höhe von 14,5 Mio. DM im Nachtragshaushalt nur mit 9,2 Mio. DM 
veranschlagt und somit eine weitere Entlastung in Höhe von 5,3 Mio. DM 
nicht realisiert wurde. 
 

7.12.4 Seit dem 01.01.2002 wendet das Finanzministerium im Rahmen des 
Zinsmanagements das Portfolio-Verfahren an. Der LRH hatte dem 
Portfolio-Ansatz grundsätzlich zugestimmt1, jedoch übereinstimmend mit 
den Ratschlägen des eingesetzten externen Gutachters unter dem 
Vorbehalt, dass die mit dem LRH vereinbarten Empfehlungen für den 
Einsatz derivativer Finanzinstrumente2 umgesetzt, konkretisiert und u. a. 
Dienstanweisungen und Verfahrensdokumentationen schriftlich fixiert 
werden.  
Zur Umsetzung wurde zunächst als Zeitraum das erste Halbjahr 2002 
vereinbart. Durch Beschluss des Schleswig-Holsteinischen Landtags3 
erwartet der Finanzausschuss die Vorlage der vollständigen Regelung 
nunmehr bis zum 30.06.2003.  
 
Der LRH sieht in den Anweisungen nicht nur eine Dokumentation von 
Arbeitsabläufen, sondern ein Instrumentarium zur Begrenzung des 
Betriebsrisikos im Umgang mit derivativen Finanzinstrumenten. Nicht nur 
zum Schutz und zur Unterstützung der mit diesen Aufgaben betrauten 
Mitarbeiter ist es notwendig, klare Handlungsanweisungen und Kompe-
tenzabgrenzungen festzulegen, wie sie bei Kreditinstituten und Versiche-
rungsunternehmen für solche Geschäftsabschlüsse selbstverständlich 
sind.  

 
1 Vgl. Umdruck 15/1632 vom 14.11.2001. 
2 Vgl. Umdruck 14/3212 vom 27.04.1999. 
3 Vgl. Landtagsdrucksache 15/2209 vom 07.11.2002. 
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